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>> Die DGUV Vorschrit 2 bringt für die Praxis entscheidende Vorteile: 
Gleichartige Betriebe, Bildungseinrichtungen und Verwaltungen werden 
gleich behandelt – und sie erhalten mehr Mitspracherechte bei der 
Ausgestaltung des Arbeitsschutzes. <<

Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (v.l.n.r.):

Marina Schröder (BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse), 

Dr. Hans-Joachim Wolf (BG BAU), 

Lothar Szych (Unfallkasse Nordrhein-Westfalen),

Hans-Gerd von Lennep (Unfallkasse Nordrhein-Westfalen)
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Grundbetreuung wird sichergestellt, dass für vergleichbare Betriebe

identische Grundanforderungen bestehen. Der betriebsspeziische Teil

stellt sicher, dass der Betreuungsumfang passgenau den betrieblichen

Erfordernissen entspricht.

Unternehmer und Behördenleiter erhalten durch die DGUV Vorschrit 2

deutlich mehr Flexibilität bei der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem

ASiG. Sie werden hinsichtlich der Ausgestaltung der betriebsärztlichen

und sicherheitstechnischen Betreuung stärker in Verantwortung ge-

nommen und motiviert, sich mit Sicherheit und Gesundheit in ihren

Betrieben auseinanderzusetzen. Auch neu: Die Neuregelung sieht ver-

pflichtende Beratungen durch Betriebsarzt und Fachkrat für Arbeits-

sicherheit bei Ermittlung und Auteilung der Betreuungsleistungen

sowie die verstärkte Einbeziehung des Betriebs- beziehungsweise Per-

sonalrats vor. Das Ermitteln des gesamten Betreuungsumfangs nach

Leistungen ist sicher anspruchsvoller, als feste Einsatzzeiten zu beauf-

tragen. Es ist aber flexibler, passgenauer und eine deutliche Qualitäts-

steigerung gegenüber einem reinen Einsatzzeitenkonzept. 

Die Einführung der neuen DGUV Vorschrit 2 bedarf der Unterstützung

durch die Betriebsärzte und die Manager für Sicherheit und Gesundheit

in den Betrieben, Bildungseinrichtungen und Verwaltungen sowie durch

die sie unterstützenden internen oder externen Dienstleister. Diese

Hintergrundinformation soll hierzu beitragen. Für Fragen zur DGUV Vor-

schrit 2 stehen Ihre BG, Ihre Unfallkasse und die DGUV gerne zur Ver-

fügung!

Ihr

Dr. Walter Eichendorf, 

stv. Hauptgeschätsführer der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Grundbetreuung – betriebsspezii-

sche Betreuung – Grundlage Gefähr-

dungsbeurteilung – Wahlmöglichkei-

ten für Kleinbetriebe: Im Januar 2011

beginnt mit der DGUV Vorschrit 2 eine

neue Ära im Arbeitsschutz. Für die 

Sicherheit und Gesundheit der Beschätigten wird durch die neue 

Unfallverhütungsvorschrit „Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeits -

sicherheit“ erstmalig von Berufsgenossenschaten und Unfallkassen

ein gleichlautendes und aufeinander abgestimmtes Regelwerk einge-

führt. Das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) wird damit in allen Betrie-

ben, Bildungseinrichtungen und öfentlichen Verwaltungen in Deutsch-

land einheitlich konkretisiert. Für die Regelbetreuung gilt das neue

Konzept ab Januar 2011. Die bei den Berufsgenossenschaten bereits

eingeführte alternative Kleinbetriebsbetreuung gilt zwei Jahre später

ab Januar 2013 auch bei den Unfallkassen. 

Statt starrer Einsatzzeiten bestimmt ab Januar 2011 die individuelle be-

triebliche Gefährdung den Umfang der Betreuung. Die Gefährdungs-

beurteilung wird der entscheidende Maßstab der Betreuungsleistun-

gen. Für alle Kleinbetriebe besteht zudem die Wahlmöglichkeit zwi-

schen der Regelbetreuung und einem alternativen Betreuungsmodell.

Die Unternehmer/-innen und die Behördenleiter/-innen können die je-

weils optimale Betreuungsform selbst festlegen. 

Im Mittelpunkt der Reform steht aber das neue Konzept der Regelbe-

treuung. Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung

besteht hier zuküntig aus zwei ganz neuen Komponenten: Zuerst aus

der Grundbetreuung, für die in der Unfallverhütungsvorschrit Einsatz-

zeiten vorgegeben werden. Und dann aus dem in jedem Betrieb selbst

zu ermittelnden betriebsspeziischen Betreuungsanteil. Durch die

Editorial
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1    Auf einen Blick
Veränderungen durch die DGUV Vorschrit 2

Vereinheitlichung 
der Regelungen: kein
Unterschied mehr zwi-
schen gewerblichen
Berufsgenossenschaf-
ten und öfentlichen
Unfallversicherungs-
trägern

Ab dem 1. Januar 2011 gibt es mit der Unfallverhütungsvorschrit „Be-

triebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrit 2) erst-

mals für Berufs genossen schaten und Unfallversicherungsträger der

öfentlichen Hand eine einheitliche und gleich lautende Vorgabe zur

Konkretisierung des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG). Die Vorschrit

beschreibt neben der erforderlichen Fachkunde vor allem die Aufgaben

der betriebsärztlichen und sicher heits technischen Betreuung sowie

die verschiedenen Betreuungsmodelle.

Die Vorzüge der neuen Regelung liegen auf der Hand:

Vereinheitlichung 
Erstmals existiert eine einheitliche Vorschrit für den öfentlichen

Dienst und den gewerblichen Sektor. Öfentlicher Dienst und Privat-

wirtschat sind hinsichtlich der Vorgaben zur betriebsärztlichen und

sicherheitstechnischen Betreuung völlig gleichgestellt. Auch bei den

Berufsgenossenschaten ist sichergestellt, dass an gleichartige Be-

triebe gleichartige Anforderungen gestellt werden.

Leistungsorientierter Ansatz
Die Aufgaben für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische 

Betreuung werden auf der Grundlage detaillierter Kataloge ermittelt.

Daraus lassen sich der notwendige Zeitaufwand und die personellen

Ressourcen vom Betrieb ableiten. Ausgangspunkt sind stets die im 

jeweiligen Betrieb vorhandenen Arbeitsbedingungen und Gefähr -

dungen.

Statt der Vorgabe pauschaler Einsatzzeiten für den Betreuungsumfang

– die zudem zwischen den Unfallversicherungsträgern stark variierten –,

richtet sich der Betreuungsbedarf durchgängig nach den tatsächlich

vorliegenden betrieblichen Gefährdungen und Bedürfnissen. 

Mit der Vorschrit 2 geht damit ein völlig neues Konzept zur betriebs-

ärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung an den Start: Im Mit-

Die DGUV Vorschrit 2 führt betriebs-
ärztliche und sicherheitstechnische
Betreuung zusammen. Dies erfordert
die enge Kooperation von Betriebsarzt
und Fachkrat für Arbeitssicherheit.

1 Auf einen Blick
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Kooperation: Be triebs -
 ärzte und Fachkräte
für Arbeits si cherheit
müssen enger 
zusammenarbeiten 

Kleinbetriebs -
be treuung: Ab 2013 ist
auch im öfentlichen
Dienst alternative Be-
treuung möglich

Leistungsorientierung:
Entscheidend sind die
tatsächlichen Gefähr-

dungen im Betrieb 
und nicht verordnete 

Einsatzzeiten

Bedarfsorientierung:
Tatsächlichen Gefähr-

dungslagen kann 
betriebsindividuell und
mit größerer Eigenver-
antwortung begegnet

werden

flexible Verteilung der vorgegebenen Einsatzzeiten entsprechend den

betrieblichen Verhältnissen erfolgt in Abstimmung mit Betriebsarzt,

Fachkrat für Arbeitssicherheit und Unternehmensleitung im Rahmen

einer regelmäßigen Ziel- und Arbeitsplanung. Dazu besteht eine Nach-

weispflicht.   

Kleinbetriebsbetreuung
Die Vorschrit 2 gilt für Klein- und Großbetriebe. Alle Betriebe haben

dabei ihre Aktivitäten am Prinzip der Gefährdungsorientierung auszu-

richten und ihren Aufwand für die betriebsärztliche und sicherheits-

technische Betreuung bedarfsgerecht zu ermitteln. Der öfentliche

Dienst wird die alternative Kleinbetriebsbetreuung bis zum 1. Januar

2013 einführen. Kleine Unternehmen können zwischen der so genann-

ten Regelbetreuung und einer alternativen Betreuung (siehe Seite 49)

wählen.

Präventionsmitarbeiter vor neuen Herausforderungen
Weil jetzt die Qualität der erbrachten Dienstleistung und nicht mehr

verordnete Einsatzzeiten im Mittelpunkt stehen, verändert sich ebenso

die Arbeit der Präventionsmitarbeiter der Unfallversicherungsträger

und des staatlichen Arbeitsschutzes. Statt Beratung und Überwachung

auf das Einhalten von Einsatzzeiten auszurichten, geht es um eine in-

haltliche Auseinandersetzung mit den betrieblichen Gegebenheiten.

Die tatsächlich erbrachten Leistungen auf Basis der Gefährdungsbe-

urteilung und der Leistungen entsprechend der Vorschrit 2 müssen

vom Betrieb regelmäßig dokumentiert werden. Mehr denn je ist die Be-

ratungskompetenz der Aufsichtspersonen gefragt.

telpunkt stehen jetzt ein moderner, bedarfsorientierter Arbeitsschutz

und die damit verknüpten Aufgaben und Leistungen der betrieblichen

Akteure. Diese veränderte Philosophie fördert die aktive Auseinander-

setzung mit dem Arbeitsschutz, stößt Debatten über seine efektive

Ausrichtung an. Sie erfordert einen kontinuierlichen Dialog zwischen

Betriebsarzt, Fachkrat für Arbeitssicherheit und Unternehmer unter

Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretung. Längerfristig er-

höht sich dadurch die Qualität der Arbeitssicherheit und des Gesund-

heitsschutzes.

Betriebsindividuelles und bedarfsorientiertes Vorgehen
Da zeitgemäßes Arbeitsschutzhandeln von der jeweiligen Situation im

Betrieb und vom Gefährdungspotenzial ausgeht und nicht von starren

Vorgaben, ist guter Arbeitsschutz stets nur sehr konkret und betriebs-

speziisch zu entwickeln. Keine Vorschrit kann dies zureichend erfas-

sen. Der Gesetzgeber macht sich deshalb in allen aktuellen Rechtsvor-

schriten zum Arbeitsschutz für weitgehende Handlungsspielräume

der Unternehmen stark. Dieses Prinzip ist mit der Vorschrit 2 aufge-

grifen worden. Daraus ergibt sich eine hohe Eigenverantwortung der

Unternehmen. Sie haben innerhalb des vorgegebenen Rahmens in Ei-

genregie für die Gestaltung der betriebsärztlichen und sicherheitstech-

nischen Betreuung zu sorgen. Das bedeutet auch, dass von allen be-

trieblichen Akteuren, also auch von der betrieblichen Interessenver-

tretung, mehr eigenverantwortliches Handeln gefordert wird. 

Kooperatives Handeln 
Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung wird be-

wusst zusammengeführt und ist als sich ergänzende Aufgabenstellung

zu verstehen. Dies erfordert die enge Kooperation von Betriebsarzt und

Fachkrat für Arbeitssicherheit. Gemäß § 10 Arbeitssicherheitsgesetz

(ASiG) besteht eine Kooperationsverpflichtung. Ausgangspunkt für die

Aufgaben von Betriebsärzten und Fachkräten ist immer die jeweilige

betriebliche Herausforderung, für deren Lösung die beiden Fachdis-

ziplinen in unterschiedlichem Maße erforderlich sind.

In Betrieben mit mehr als 10 Beschätigten muss der Arbeitgeber nach

den sachlichen Erfordernissen und – sofern vorhanden – unter Mitwir-

kung der betrieblichen Interessenvertretung die Aufgaben von Be-

triebsarzt und Fachkräten ermitteln, auteilen und vereinbaren. Auch

dabei wird die Eigenverantwortung der Betriebe großgeschrieben. Die

Präventionsmitarbeiter vor neuen Herausforderungen1 Auf einen Blick

Unternehmensgröße Alternative Betreuung Regelbetreuung

≤ 10

11 ≤ 50

> 50

ja, entsprechend der 
UVT-Regelung
(siehe Seite 52 f.)

ja, entsprechend der 
UVT-Regelung
(siehe Seite 52 f.)

nein

ja, Grundbetreuung, 
Anlassbezogene 
Betreuung 
(siehe Seite 50 f.)

ja, Grundbetreuung
(siehe Seite 24 f.), 
Betriebsspeziische
Betreuung
(siehe Seite 34 f.) 

ja, wie bei Unterneh -
mens größe 11 ≤ 50

Übersicht der Betreuungsmodelle



Nach dem Inkrattreten des ASiG im Jahr 1974 haben Berufsgenossen-

schaten und Unfallversicherungsträger der öfentlichen Hand die 

Anwendung des Gesetzes unabhängig voneinander durch Unfallver-

hütungsvorschriten konkretisiert. Einheitliches Vorgehen  war dadurch

zwar innerhalb einer Branche und eines Unfallversicherungsträgers ge-

geben, nicht aber branchenübergreifend. Das hatte zur Folge, dass je

nach Branche und Unfallversicherungsträger gleichartige Betriebe un-

gleich behandelt wurden.

Ebenso unterscheiden sich die Anforderungen an Unternehmen im ge-

werblichen und öfentlichen Sektor. Während beispielsweise die öf-

fentlichen Unfallversicherungsträger für Kleinbetriebe keine spezii-

schen Regelungen vorgesehen haben, existiert die Kleinbetriebsbe-

treuung mit verschiedenen Betreuungsmodellen bei den gewerblichen

Berufsgenossenschaten bereits seit Mitte der 1990er Jahre.

Fusion von BUK und HVBG zur DGUV
Die Zusammenführung der Unfallversicherungsträger unter einen ge-

meinsamen Dachverband verstärkte das Bestreben nach einheitlichen

Regelungen im autonomen Satzungsrecht.  Dadurch war nun auch die

erforderliche organisatorische Struktur entstanden, um eine Vorschrit

wie die nun vorliegende zu entwickeln.   

DGUV Vorschrit 2 – Hintergrundinformation 13

2   Entstehung und Perspektiven

Ungleichbehandlung
der Betriebe beseitigen

Erst durch die Fusion von BUK und
HVBG zur DGUV entstand die nötige
organisatorische Struktur, um eine
einheitliche Vorschrit zu erreichen.

2 Entstehung und Perspektiven

Eigenverantwortung
stärken
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Betriebsarzt

BGW

Unfallkassen

*(in Stunden pro Beschätigtem und Jahr)

Vor der Reform: Unterschiedliche Einsatzzeiten am Beispiel Kliniken

11 – 50 
Mit arbeiter:
2,0*

51 – 100 
Mit arbeiter:
1,5*

1,5*

> 101 
Mit arbeiter:
0,75*

1,2*

1,2*

Fachkrat für Arbeitssicherheit

2.1 Ausgangslage
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Die Reform ermöglicht, dass starre Einsatzzeiten durch eine flexible

betriebsspeziische Regelung ersetzt werden können. Betriebliche Ge-

fahrensituationen rücken in den Mittelpunkt. Die Eigenverantwortung

der Betriebe wird gestärkt. Der Betreuungsumfang baut jetzt auf der

im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verankerten Gefährdungsbeurtei-

lung sowie auf den individuellen betrieblichen Gegebenheiten auf. 

Forderungen der Politik
Die Reform zur DGUV Vorschrit 2 war auch aus politischen Gründen

unumgänglich. Bereits im Februar 2002 hatte das Bundesarbeitsmi-

nisterium den HVBG aufgefordert, gemeinsam mit den Berufsgenos-

senschaten eine Reform der Kleinbetriebsbetreuung auf den Weg zu

bringen. Vor diesem Hintergrund entstand die BGV A2/GUV-V A2. Die

Genehmigung dieser neuen Unfallverhütungsvorschrit verknüpte das

damalige Bundesministerium für Wirtschat und Arbeit (BMWA) mit der

Auflage, nunmehr ebenso die Regelbetreuung der Betriebe mit mehr

als 10 Beschätigten zu reformieren und insbesondere zu vereinheitli-

chen. Entsprechende Reformforderungen enthielt auch ein Bundes-

ratsbeschluss (661/06) der Länder.

2.2   Das neue Betreuungssystem 2.1 Ausgangslage  

>> Die neue Unfallverhütungsvorschrit
schat mehr Flexibilität, Gesundheitsschutz
und Arbeitssicherheit zu organisieren. 
Die gewonnenen Spielräume müssen jetzt
so genutzt werden, dass Unternehmer und
Beschätigte davon proitieren. <<

Rita Janning

Referatsleiterin Arbeitsschutzrecht, Arbeitsmedizin,

Prävention nach dem SGB VII, BMAS

2.2 Das neue Betreuungssystem   

Im Blickpunkt stehen
die jeweils speziische
Gefährdungslage jedes
einzelnen Betriebs und
der daraus folgende
tatsächliche Bedarf

Die Regelungen der DGUV Vorschrit 2 vereinheitlichen die Betreuungs-

anforderungen innerhalb des gewerblichen Sektors sowie zwischen

gewerblichem und öfentlichem Bereich und stellen sicher, dass

gleichartige Betriebe auch gleich behandelt werden und der Betreu-

ungsumfang nicht mehr diferiert. So unterliegen beispielsweise Kran-

kenhäuser, Kindertagesstätten oder Flughäfen, gleichgültig ob in pri-

vater oder öfentlicher Trägerschat, denselben Betreuungsanforderun-

gen. 

Einheitliches Grundschema
Ein durchgängiges Prinzip der Betreuung der Betriebe aller Betriebs-

größen ist die Einteilung der Betriebsarten in drei Betreuungsgruppen,

die am Gefährdungspotenzial und den Betreuungserfordernissen aus-

gerichtet sind. 

Bei Betrieben mit mehr als zehn Beschätigten umfasst die betriebs-

ärztliche und sicherheitstechnische Gesamtbetreuung die Grundbe-

treuung und die betriebsspeziische Betreuung. Die Grundbetreuung

umfasst Basisleistungen nach dem ASiG, die unabhängig von Art und

Größe des Betriebs anfallen. Deshalb werden die Einsatzzeiten pro Be-

schätigtem und Jahr hier vorgegeben. Die speziischen Aspekte der

Betreuung nach dem ASiG, die sich zum Beispiel aus der Art und Größe

des Betriebs ergeben, sind Gegenstand des betriebsspeziischen Teils

der Betreuung. Inhalt und Umfang dieses Teils der Betreuung jedoch

werden vom Betrieb selbst ermittelt. Dies garantiert, dass die Betreu-

ung der jeweiligen betrieblichen Situation angepasst ist.

Zudem hat der Unternehmer nach Festlegung des Unfallversicherungs-

trägers in Betrieben bis zu maximal 50 Beschätigten – egal ob im 

Zuständigkeitsbereich der Berufsgenossenschaten oder der Unfall-

versicherungsträger der öfentlichen Hand – die Möglichkeit, ein alter-

natives Betreuungsmodell zu wählen. Insgesamt ist somit ein einheit-

liches Grundschema für Betriebe aller Größen gegeben.

Die Tabelle auf der nächsten Seite informiert über die wesentlichen

Änderungen im Vergleich zur alten Regelung:
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Gemeinsames Vorgehen 
Um diese neuen Akzente erfolgreich in die Praxis umzusetzen, müssen

die betrieblichen Arbeitsschutzakteure gut zusammenarbeiten. Grund-

sätzlich haben Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit weit-

gehend die gleichen Aufgaben im Arbeitsschutz zu erfüllen, wie sie be-

reits im ASiG (§§ 3 und 6) festgeschrieben wurden. Sie müssen sich

folglich häuig mit den gleichen Aufgaben auseinandersetzen, aber sie

bringen dazu jeweils ihre spezielle Fachkunde ein.

Steht im Betrieb zum Beispiel die Änderung eines Arbeitsverfahrens

an, haben sowohl Betriebsärzte als auch Fachkräte eine Beratungs-

aufgabe. Beide müssen den Arbeitgeber unterstützen bei der Ermitt-

lung und Risikobeurteilung des veränderten Arbeitsverfahrens. Ge-

meinsam ist zu ermitteln, welche Gefährdungen aus welchen Gefah-

renquellen hervorgehen können. Die jeweilige speziische Fachkunde

ist insbesondere bei der Risikobeurteilung gefragt. Während die Fach-

krat insbesondere die sicherheitstechnischen Aspekte der menschen-

gerechten Arbeitsgestaltung mit den ihr zur Verfügung stehenden Me-

thoden beurteilt, wird der Betriebsarzt die Risiken für die Gesundheit

mit arbeitsmedizinischem Sachverstand beurteilen. Anforderungen zur

Gestaltung des neuen Arbeitsverfahrens leitet die Fachkrat neben

dem Vorschriten- und Regelwerk insbesondere aus dem Stand der

Technik ab, während der Betriebsarzt den Stand von Arbeitsmedizin

und Hygiene auswertet. Gemeinsam beraten sie wiederum den Arbeit-

geber und die Führungskräte bei der Ableitung der erforderlichen

Maßnahmen und der Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung.

Qualität rückt in den Fokus 
Die Orientierung am tatsächlichen Bedarf des jeweiligen Betriebs tritt

an die Stelle pauschal vorgegebener Einsatzzeiten. Die in der neuen

Regelung beschriebenen Aufgabenfelder für die betriebsärztliche und

sicherheitstechnische Betreuung stecken präzise den Rahmen ab, in-

nerhalb dessen jeder Betrieb für sichere und gesundheitsgerechte Ar-

beitsbedingungen tätig werden muss.

2.2 Das neue Betreuungssystem Qualität rückt in den Fokus 

Zusammenarbeit ist
der Schlüssel zum Er-
folg: Betriebsärzte und
Fachkräte für Arbeits-
sicherheit müssen ver-
stärkt kooperieren

alt (vor Gesamtreform) neu (DGUV Vorschrit 2)

Regelbetreuung der 
Betriebe bis zu 10 Be-
schätigten

Regelbetreuung der Be-
triebe mit mehr als 10
Beschätigten

Alternative Betreuung
der Betriebe mit 1 bis
max. 50 Beschätigten 
(Obergrenze: s. Rege-
lung des zuständigen
Unfallversicherungs -
trägers (UVT))

Alternative Betreuung
für Betriebe mit bis zu
10 Beschätigten durch
Kompetenzzentren

• Grundbetreuung ohne Vorgabe fester
Einsatzzeit für BA oder Sifa

• Wiederholung der Grundbetreuung je
nach Betreuungsgruppe (I, II oder III)

• ergänzende Betreuung bei in der Vor-
schrit genannten Anlässen

• Gesamtbetreuung bestehend aus
Grundbetreuung und betriebsspezi -
ischem Teil der Betreuung

• Grundbetreuung: 
- Einsatzzeitvorgabe als Summenwert

für BA und Sifa 
- Betreuungsgruppen I, II und III
- Festlegung abzuarbeitender Aufgaben

• betriebsspeziischer Teil der Betreuung:
- Betrieb ermittelt den erforderlichen

Umfang nach Vorgabe von Ermitt-
lungsverfahren und Aufgabenfeldern

• Auteilung der Betreuungsleistungen
auf BA und Sifa durch Betrieb

• Alternative bedarfsorientierte betriebs-
ärztliche und sicherheitstechnische
Betreuung (bei UVTs der öfentlichen
Hand ab 1.1.2013):
- Motivations- und Informationsmaß-

nahmen für Unternehmer
- Fortbildungsmaßnahmen
- Inanspruchnahme der bedarfsorien-

tierten Betreuung nach Festlegung
des Unternehmers

- ergänzende Betreuung bei in der Vor-
schrit genannten Anlässen

- Motivations- und Informationsmaß-
nahmen

- Inanspruchnahme der bedarfsorien-
tierten Betreuung

- ergänzende Betreuung bei in der Vor-
schrit genannten Anlässen

Einsatzzeitvorgabe jeweils für
BA und Sifa ohne weitere Spe-
ziizierung der zu erfüllenden
Aufgaben

Einsatzzeitvorgabe jeweils für
BA und Sifa ohne weitere Spe-
ziizierung der zu erfüllenden
Aufgaben

Nur bei BGen als so genanntes
„Unternehmermodell“ einge-
führt. Regelfall: sicherheits-
technische Betreuung

Bei einer BG eingeführt

Gegenüberstellung altes – neues Betreuungssystem
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2.3 Vorteile und Chancen des neuen Konzepts  

Die DGUV Vorschrit 2 vereinheitlicht zum einen das Regelwerk der Be-

rufsgenossenschaten und der Unfallversicherungsträger der öfentli-

chen Hand hinsichtlich der Bestellung von Betriebsärzten und Fach-

kräten für Arbeitssicherheit, zum anderen erweitert sie den Hand-

lungsspielraum aller Akteure im betrieblichen Arbeitsschutz. Im

Einzelnen ergeben sich folgende Vorteile und Chancen aus der neuen

Vorschrit:

• Mehr Gestaltungsspielraum für den Unternehmer: Anstelle der Vor-

gabe starrer Einsatzzeiten wird der Betreuungsumfang zuküntig

maßgeblich durch die betriebsindividuelle Gefährdungssituation

und Bedarfslage bestimmt und weitgehend durch Kataloge be-

schrieben. Die inhaltlichen Aspekte der Betreuung rücken dadurch

in den Mittelpunkt.

• Die Einsatzzeiten in der Grundbetreuung sind nicht starr auf Be-

triebsarzt und Fachkrat für Arbeitssicherheit aufgeteilt. Sie stellen

einen Summenwert dar: Das genaue Verhältnis wird im Betrieb

selbst je nach den konkreten Erfordernissen festgelegt. Bei der Er-

mittlung stehen somit auch die Leistungen im Vordergrund, die in

Eigenverantwortung des Betriebs aufgeteilt und vereinbart werden

müssen.

• Eine Chance auf eine Qualitätssteigerung des Arbeitsschutzes er-

gibt sich weiterhin durch die in der Vorschrit 2 explizit hervorge-

hobenen Mitwirkungsrechte der betrieblichen Interessenvertre-

tung bei Ermittlung, Auteilung und Festlegung der Aufgaben der

Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit.

• In Kleinbetrieben bis zu maximal 50 Beschätigten (Festlegung der

Obergrenzen durch den jeweiligen UV-Träger) haben Unternehmer

beziehungsweise öfentliche Verwaltungen zwei Betreuungsmo-

delle zur Auswahl: die Regelbetreuung und die alternative bedarfs-

orientierte Betreuung. Beide Betreuungsmodelle haben unter-

schiedliche Vorteile, je nach betrieblicher Situation kann das pas-

sende Modell gewählt werden.

Vorteil 1: 
Aufgaben statt Einsatz-

zeiten rücken in den
Vordergrund

Vorteil 2: 
Flexibilität durch Sum-

menwert bei Einsatz-
zeiten

Vorteil 3: 
Ausdrückliche Mitwir-

kung der betrieblichen
Interessenvertretung

Vorteil 4: 
Auswahl des Betreu-

ungsmodells für klei-
nere Betriebe

2.3 Vorteile und Chancen des neuen Konzepts
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• Die DGUV Vorschrit 2 sichert Gleichbehandlung und Gerechtigkeit

zwischen den Betrieben auch bei unterschiedlichen UV-Trägern;

dies bringt Vorteile für Rechtssicherheit und Wettbewerbsgleich-

heit.

• Die Vorschrit bietet die Chance, dass Aufsichtspersonen stärker

als bisher als Partner wahrgenommen werden und nicht als praxis-

fremde Überwacher. Aufsichtsbehörden können flexibler agieren,

ihre Beratungskompetenzen werden stärker in Anspruch genom-

men. 

Sämtliche Akteure im Arbeitsschutz werden durch die DGUV Vorschrit 2

mehr in die Verantwortung genommen. Mehr Verantwortung verlangt

zwangsläuig auch mehr Engagement. Das Ermitteln des Betreuungs-

umfangs nach Leistungen ist zunächst durchaus anspruchsvoll, insge-

samt ist aber eine deutliche Eizienz- und Qualitätssteigerung im 

Arbeitsschutz gegenüber einem reinen Einsatzzeitenkonzept zu erwar-

ten.

Vorteil 5:
Gerechtigkeit und
Wettbewerbsgleichheit

Vorteil 6:
Aufsichtspersonen 
als Partner

>> Die DGUV Vorschrit 2 ist ein Einstieg 
in den Ausstieg aus der Einsatzzeiten- 
basierten Betreuung und ein Einstieg in die
eigenverantwortliche, bedarfsorientierte
Betreuung. <<

Dipl.-Ing. Manfred Rentrop

Leiter der Abteilung Sicherheit 

und Gesundheit der DGUV
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Die DGUV Vorschrit 2 richtet sich in
erster Linie an den Unternehmer, der
für seinen Betrieb Inhalt und Umfang
der Betreuung festlegen muss.
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3 Betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Regel-
betreuung der Betriebe mit 
mehr als 10 Beschätigten 

Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung der Be-

triebe setzt sich aus der Grundbetreuung und der betriebsspeziischen

Betreuung zusammen. Gemeinsam bilden beide die Gesamtbetreu-

ung, die von Betriebsarzt und Fachkrat für Arbeitssicherheit erbracht

und näher in der Anlage 2 der DGUV Vorschrit 2 beschrieben wird. 

Um die Gesamtbetreuung festzusetzen, muss der Unternehmer die

Aufgaben der Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit ent-

sprechend den betrieblichen Erfordernissen unter Mitwirkung des Be-

triebs- beziehungsweise Personalrats ermitteln, auteilen und mit

ihnen schritlich vereinbaren. Dabei wird er von Betriebsärzten und

Fachkräten für Arbeitssicherheit beraten. Die Leistungen der Grund-

3 Regelbetreuung der Betriebe mit mehr als 10 Beschätigten

3.1 Übersicht

Gesamtbetreuung

Ermittlung des Inhalts

und Umfangs 

Ermittlung im 
Betrieb; Basis: 
Leistungskatalog

Zeitvorgabe 
nach Betriebsart; 
Aufgabenkatalog

Grundbetreuung*

Betriebsspezi%sche
Betreuung*

Die Bausteine der neuen Regelbetreuung der Betriebe >10 Beschätigte

* Das Verhältnis von Grundbetreuung und dem betriebsspeziischen Teil der Betreuung ist
je nach Betrieb variabel.
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betreuung sind in einem Katalog mit 9 Gruppen von Aufgabenfeldern

festgelegt. Diejenigen der betriebsspeziischen Betreuung sind nach

16 Aufgabenfeldern zu bemessen. Während für die Grundbetreuung

die Einsatzzeiten pro Beschätigtem und Jahr in der Vorschrit 2 vorge-

geben werden, müssen Inhalte und Umfang der betriebsspeziischen

Betreuung vom jeweiligen Betrieb selbst ermittelt werden (eine Über-

sichtsgraik „Anwendungen der DGUV Vorschrit 2 im Betrieb“ inden

Sie im Serviceteil dieser Broschüre auf Seite 58).

Wo steht was in der Vorschrit?
Die §§ 2 und 5 legen die Aufgaben des Unternehmers fest. Anlage 2

beschreibt die Gesamtbetreuung mit der Grundbetreuung und dem be-

triebsspeziischen Teil der Betreuung und die damit verknüpten Auf-

gaben. Darüber hinaus enthält Anlage 2 auch die Zuordnungstabelle

Die Festlegung von Inhalt und Form der betriebsärztlichen und sicher-

heitstechnischen Betreuung ist in erster Linie Aufgabe des Unterneh-

mers. Diese erfüllt er im Zusammenwirken mit den Betriebs- bezie-

hungsweise Personal räten (sofern vorhanden) und den Betriebsärzten

sowie den Fachkräten für Arbeitssicherheit. Betriebsärzte und Fach-

kräte müssen dabei miteinander kooperieren und den Unternehmer

sowie die Betriebs- oder Personalräte beraten, unterrichten und

informie ren. Die Betriebs- oder Personalräte wirken bei der Festlegung

der Betreuungsleistungen im Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte

mit. Die Betreuungsleistungen und ihr Umfang sind also im Wesentli-

chen im Zusammenwirken dieser vier betrieblichen Akteure konkret

festzulegen.

3 Regelbetreuung der Betriebe mit mehr als 10 Beschätigten 3.2  Aufgaben der Arbeitsschutzakteure

3.2 Wer hat welche Aufgaben?

Fachkrä�e für

Arbeitssicherheit

Unternehmer

ermittelt

Aufgaben

Betriebsärzte

Betriebliche Inte-

ressenvertretung

wirkt mit

(Mitbestimmung)

beraten

kooperieren

Konsens

!nden

beraten
au"eilen,

festlegen
beraten

DGUV

Vorschri� 2 *

Anlagen * Anhänge

Anhang 1
Hinweise zur Be-
stellung und zum 
Tätigwerden der 
Betriebsärzte und 
Fachkrä#e für 
Arbeitssicherheit

§ 2 Bestellung
Absatz 3:
Betriebe mit
mehr als 10
Beschä#igten

Anlage 2
Beschreibung der 
Betreuung in Betrie-
ben mit mehr als 10 
Beschä#igten (inklu-
sive Zuordnung zu 
Betreuungsgruppen)

Anhang 3
Aufgabenfelder 
der Grundbetreu-
ung und Beschrei-
bung möglicher 
Aufgaben

Anhang 4
Betriebsspezi%-
scher Teil der Be-
treuung (mit Frage-
bogen zur Leis-
tungsermittlung)

Wo steht was in der DGUV Vorschrit 2?

* rechtsverbindlich

Aufgaben der Arbeitsschutzakteure

Die Paragrafen 2 und 5
legen die Aufgaben

des Unternehmers fest 

Aufgabe des 
Unternehmers: 
Festlegung der 
Betreuung

der Betriebsarten zu den Betreuungsgruppen der Grundbetreuung. 

Anhang 1 enthält Hinweise zur Bestellung und zum Tätigwerden von

Betriebsarzt und Fachkrat für Arbeitssicherheit.

Die Anhänge 3 und 4 erläutern ausführlich die Leistungsanforderungen

an die Grundbetreuung und betriebsspeziische Betreuung.
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Die Gruppenzugehörigkeit ergibt sich aus der Betriebsart. Je nach Höhe

und Charakter der Gefährdungen und Belastungen ist jeder Betrieb

einer von drei Gruppen zugeordnet. Die Einstufung der Betriebsarten

wird nach dem in Deutschland geltenden WZ-Kode** vorgenommen.

Damit ist gewährleistet, dass für gleichartige Betriebe wie beispiels-

weise Kliniken, Altenpflegeheime oder Veranstaltungsstätten diesel-

ben Betreuungszeiten und Ansprüche an die Grundbetreuung gelten.

So gehören zum Beispiel die Erdölgewinnung, Bergbaubetriebe, Forst-

betriebe und der Brücken- und Tunnelbau der Gruppe I mit hoher Ge-

fährdung an. Druckereien, Chemie- oder Maschinenbaubetriebe zäh-

len zur Gruppe II mit mittlerer Gefährdung. In der mittleren Gruppe in-

den sich auch Krankenhäuser, Versorgungsbetriebe und technische

Die Grundbetreuung ist darauf ausgerichtet, den Arbeitgeber darin zu

unterstützen, seine im Arbeitsschutzgesetz festgelegten Pflichten zu

erfüllen, die unabhängig von der Art und Größe des Betriebs kontinu-

ierlich anfallen. Die Leistungen von Fachkräten für Arbeitssicherheit

und Betriebsärzten im Rahmen der Grundbetreuung konzentrieren sich

auf diese Basisaufgaben des betrieblichen Arbeitsschutzes. Sie um-

fassen Betreuungsleistungen, die unabhängig von betriebsspezii-

schen Erfordernissen immer zu erbringen sind.

Der Umfang der Grundbetreuung wird über die Zuweisung des Betriebs

zu einer von drei Betreuungsgruppen bestimmt. Durch die Multiplika-

tion der Zahl der Beschätigten mit einem gruppenspeziischen Stun-

denfaktor wird die Einsatzzeit berechnet.**

3.4 Grundbetreuung

Beispiele hierzu führt der jeweilige UV-Träger im Anhang 1 der Vorschrit

auf. *

Die Vorschrit richtet sich in erster Linie an den Unternehmer, der für

seinen Betrieb Inhalt und Umfang der Betreuung festlegen muss. Sein

Betrieb ist dabei eindeutig einer Betreuungsgruppe zugeordnet. Da

zum Teil unterschiedliche Deinitionen bestehen, wodurch eine Orga-

nisationseinheit als „Betrieb“ bestimmt wird, ist im Anhang 1 der Be-

grif „Betrieb“ wie folgt deiniert:

3.3 Für welche organisatorische Einheit 
ist die Betreuung festzulegen?

3 Regelbetreuung der Betriebe mit mehr als 10 Beschätigten 3.4  Grundbetreuung

Gefährdung

Hoch (Gruppe I)

Mittel (Gruppe II)

Gering (Gruppe III)

2,5 Einsatzstunden/Jahr je Beschätigten

1,5 Einsatzstunden/Jahr je Beschätigten

0,5 Einsatzstunden/Jahr je Beschätigten

Einsatzzeit für die Grundbetreuung 
(Summenwert für Betriebsärzte und Fachkräte)

Die Grundbetreuung
umfasst Basisleistun-

gen, die kontinuierlich
anfallen

Umfang der Grundbe-
treuung: Jeder Betrieb
ist einer von drei 
Betreuungsgruppen
zugeordnet

Ein Betrieb im Sinne dieser Un-

fallverhütungsvorschrit ist eine

geschlossene Einheit, die durch

organisatorische Eigenständig-

keit mit eigener Entscheidungs -

charakteristik geprägt ist. Die Ein-

gruppierung eines Betriebs in eine

Betreuungsgruppe nach Anlage 2

erfolgt unter Berücksichtigung des

jeweiligen Betriebszweckes, aber

nicht nach Tätigkeiten.  

** Klassiikation der Wirtschatszweige für statistische Zwecke

Im Überblick: Aufgabengruppen der Grundbetreuung*

• Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen)

• Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung 
– Verhältnisprävention

• Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung 
– Verhaltensprävention

• Unterstützung bei der Schafung einer geeigneten Organisation und 
Integration in die Führungstätigkeit

• Untersuchungen nach eingetretenen Ereignissen

• Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräten, betrieb -
lichen Interessenvertretungen sowie Beschätigten

• Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von Meldepflichten

• Mitwirkung in betrieblichen Besprechungen

• Selbstorganisation

* Jede Aufgabengruppe ist in Aufgabenfelder untergliedert.

* siehe auch Serviceteil S. 60

** siehe auch Serviceteil S. 62
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3 Regelbetreuung der Betriebe mit mehr als 10 Beschätigten 3.4  Grundbetreuung

Hierzu zählen an erster Stelle die Unterstützung bei der Konzeption,

Durchführung und Auswertung der Gefährdungsbeurteilung, bei den

grundlegenden verhältnis- und verhaltenspräventiven Maßnahmen der

Arbeitsgestaltung sowie die Unterstützung bei der Schafung einer ge-

eigneten Organisation zur Durchführung der Maßnahmen des Arbeits-

schutzes und der Integration in die Führungstätigkeit. 

Zu den grundlegenden Betreuungsleistungen gehören auch die Unter-

suchungen von Ereignissen wie Unfällen, Schwerpunkte arbeitsbe-

dingter Erkrankungen und die allgemeine Beratung der betrieblichen

Arbeitsschutzakteure und der Beschätigten.

Weitere Aufgaben sind die Erstellung von Dokumentationen, die Erfüllung

von Meldepflichten und das Mitwirken in betrieblichen Besprechungen:

• Direkte Beratung des Arbeitgebers,

• Teilnahme an Besprechungen der Führungskräte 

und der betrieblichen Beautragten, 

• Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses. 

Letztlich sind auch die eigene Fortbildung, das erforderliche Wissens-

management zu allen relevanten Arbeitsschutzfragen und auch der Er-

fahrungsaustausch mit den Unfallversicherungsträgern und den zu-

ständigen Behörden Teil der Grundbetreuung.

Leistungsanforderungen für Betriebsärzte und Fachkräte 
Die Aufgabenfelder werden in Anhang 3 (zu Anlage 2 Abschnitt 2) 

beispielhat konkretisiert. Hieraus ergeben sich Beschreibungen für

die Leistungserbringung von Betriebsärzten und Fachkräten.

Zum Aufgabenfeld 1
Betriebsärzte und Fachkräte sollen sich besonders bei der Gefähr-
dungsbeurteilung, dem zentralen Instrument zur Steuerung und Ver-

besserung des betrieblichen Arbeitsschutzes, einbringen. 

Der Aufgabenkatalog der Grundbetreuung sieht drei Tätigkeitsbereiche

zur Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der Ar-

beitsbedingungen) vor:

1. Die Unterstützung bei der Entwicklung und Einführung (Implemen-

tierung) eines betrieblichen Gesamtkonzepts zur Beurteilung der

Arbeitsbedingungen. Hierzu gehören einerseits die Beratung des

Verkehrsbetriebe. Verwaltungen, Banken und Versicherungen fallen in

die Gruppe III mit geringen Gefahrenpotenzialen. Die Einsatzzeiten be-

tragen 2,5 Stunden pro Jahr und Beschätigtem in der Gruppe I, in der

Gruppe II sind es 1,5 Stunden, in der Gruppe III 0,5 Stunden.

In der Unfallverhütungsvorschrit des jeweiligen Unfallversicherungs-

trägers sind die im Zuständigkeitsbereich üblichen Betriebsarten mit

ihren Betreuungsgruppen aufgeführt. Eine vollständige Liste aller Be-

triebsarten führt die DGUV (www.dguv.de > Webcode d106697).

Die genannte Einsatzzeit stellt einen Summenwert für Betriebsarzt und

Fachkrat für Arbeitssicherheit dar. Die konkrete Auteilung zwischen

beiden ist Sache des Unternehmers (hierbei wirkt die betriebliche In-

teressenvertretung mit, Betriebsarzt und Fachkrat für Arbeitssicherheit

beraten). Der Mindestanteil für eine der beiden Disziplinen beträgt je-

weils 20 Prozent, mindestens aber 0,2 Stunden pro Jahr und Beschäf-

tigtem. Dieser Anteil darf nicht unterschritten werden.  

Aufgabenfelder der Grundbetreuung
Die Aufgabenfelder der Grundbetreuung umfassen die grundlegenden

Unterstützungsleistungen, die sich vor allem auf die Arbeitgeberpflich-

ten aus den §§ 3, 4 und 5 des Arbeitsschutzgesetzes beziehen. 

Gesamtbetreuung

Ermittlung des Inhalts

und Umfangs 

Ermittlung im 
Betrieb; Basis: 
Leistungskatalog

Zeitvorgabe 
nach Betriebsart; 
Aufgabenkatalog

Grundbetreuung*

Betriebsspezi%sche
Betreuung*

Für die Grundbetreuung
gibt es Zeitvorgaben

Die vorgegebenen 
Einsatzzeiten sind ein

Sum menwert für 
Betriebsarzt und 

Fachkrat für Arbeits -
sicherheit

Ermittlung des Inhalts und des Umfangs der Grundbetreuung

Anhang 3 der Vor-
schrit 2 konkretisiert
die Aufgabenfelder der
Grundbetreuung 

* Das Verhältnis von Grundbetreuung und dem betriebsspeziischen Teil der Betreuung
ist je nach Betrieb variabel.
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Zu den Aufgabenfeldern 2 und 3
Gegenstand der Grundbetreuung ist die Unterstützung bei den grund-

legenden Maßnahmen der Verhältnis- und Verhaltensprävention der

Arbeitsgestaltung. Fachkräte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte

müssen hier aus eigener Initiative tätig werden.

Zu den grundlegenden Maßnahmen der verhältnispräventiven Arbeits-

gestaltung gehört, die bestehenden Arbeitsbedingungen hinsichtlich 

• Arbeitsmitteln, 

• Arbeitsstofen, 

• Arbeitsplatzgestaltung, 

• Arbeitsumgebung, 

• Arbeitsverfahren und

• Arbeitsorganisation 

zu ermitteln, zu beurteilen und dazu „Soll-Zustände“ festzulegen. 

Dabei sind nicht nur ergonomische, sondern beispielsweise auch ar-

beitspsychologische Aspekte zu beachten. Dies umfasst neben Ar-

beitsaufgaben, Arbeitsrhythmus sowie Arbeitszeit- und Pausengestal-

tung ebenso den Personaleinsatz. Zudem sind die gesundheitsstär-

kenden Faktoren, wie zum Beispiel die gegenseitige Unterstützung bei

der Arbeit, in den Arbeitssystemen zu ermitteln und zu beurteilen. Es

sollen gemeinsame Begehungen durchgeführt, mit geeigneten Metho-

den der Zustand ermittelt und beurteilt, die erforderlichen Arbeits-

schutzmaßnahmen abgeleistet und deren Durchführung beobachtet

werden.

Arbeitgebers bei der Organisation der Gefährdungsbeurteilung und

andererseits die Unterstützung der Führungskräte. Aufgaben kön-

nen neben dem Informieren und Sensibilisieren hier insbesondere

sein: die Entwicklung eines Umsetzungskonzepts und von Rege-

lungen zur Durchführung und vor allem ein Konzept zur Implemen-

tierung eines ständigen Verbesserungsprozesses, die Bereitstel-

lung von Hilfsmitteln und die Qualiizierung der Führungskräte.

2. Die Unterstützung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurtei-

lung: Hierzu gehört insbesondere neben der Beratung und Moti-

vierung das Einbringen der arbeits medizinischen und sicherheits-

technischen Fachkunde bei der Gefährdungsermittlung, Risiko -

beurteilung und Ableitung der erforderlichen Maßnahmen.

3. Beobachten der gelebten Praxis und Auswertung der Gefährdungs-

beurteilung: Dies dient der Qualitätssicherung der durchgeführten

Gefährdungsbeurteilung sowie der Entwicklung von Verbesse-

rungsmaßnahmen. 

Alle drei Tätigkeiten sollten als eine gemeinsame Aufgabe von Be-

triebsärzten und Fachkräten verstanden werden.

Die Intensität der Tätigkeit auf dem

Gebiet der Unterstützung bei der

Beurteilung der Arbeitsbedingun-

gen hat großen Einfluss auf die

selbst erlebte und von den betrieb -

lichen Kooperationspartnern bestä -

tigte Wirksamkeit der Fachkräte für

Arbeitssicherheit. Je intensiver sich

die Fachkräte um ein betriebliches

Gesamtkonzept der Gefährdungs-

beurteilung küm mern, des to hö -

her wird die Wirksamkeit beurteilt.

Die Unterstützung beim Schafen 

von betrieblichen Regelungen zur

Durchführung der Gefährdungs be -

 urteilung und das Hilfegeben für

die Führungskräte stehen in einem

deutlich geringeren Zusammen-

hang zur Wirksamkeit als das Küm -

mern um ein betriebliches Gesamt -

konzept. Der relativ schwäch  ste Zu -

sammenhang tritt zwischen dem

eigenen Erstellen von Gefährdungs -

beurteilungen durch die Fach krat

für Arbeitssicherheit und der selbst

eingeschätzten Wirk sam keit auf.

Erkenntnisse aus der Sifa-Langzeitstudie* bei der Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen:

3 Regelbetreuung der Betriebe mit mehr als 10 Beschätigten 3.4 Grundbetreuung

Eigeninitiative gefor-
dert: Betriebsärzte und
Fachkräte müssen den
Unternehmer bei
grundlegenden Maß-
nahmen unterstützen

Gemeinsame Begehun-
gen: wichtiges Instru-
ment zur Ermittlung
und Evaluation der
erforderlichen Maß-
nahmen

>> Der LASI begrüßt die neue Vorschrit 2. 
Sie ist die moderne Grundlage für eine
hochwertige und an die Bedürfnisse der 
Betriebe angepasste betriebsärztliche 
und sicherheitstechnische Betreuung.<<

Stefen Röddecke

Vorsitzender des Länderausschusses 

für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)
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* Langzeitstudie zur Wirksamkeit der Tätigkeit von Fachkräten für Arbeitssicherheit:
Ziele des Forschungsvorhabens sind, wissenschatlich verlässliche Erkenntnisse über
Struktur und Wirksamkeit der Tätigkeit von Fachkräten für Arbeitssicherheit (Sifas) zu
gewinnen und Maßnahmen für eine efektive Sicherheitsarbeit abzuleiten. Internet:
www.sifa-langzeitstudie.de
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Auf dieser Basis sollen Betriebsärzte und Fachkräte bei der Lösungs-
suche unterstützen, Gestaltungsvorschläge unterbreiten und die Durch-
und Umsetzung begleiten sowie Wirkungskontrollen durchführen.

Dies betrit neben technisch-organisatorischen Maßnahmen unter an-

derem auch die Gestaltung von Gesundheitsfaktoren (zum Beispiel

durch die gesundheitsgerechte Gestaltung von Arbeitsaufgaben und

der Arbeitsorganisation oder durch Arbeitsplatzwechsel).

Damit werden die Anforderungen von § 4 ArbSchG zur Planung und

Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen in der Vorschrit aufge-

grifen. Demzufolge sind Arbeitsschutzmaßnahmen nicht nur in tech-

nischer Hinsicht zu planen, sondern „Technik, Arbeitsorganisation,

sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der

Umwelt auf den Arbeitsplatz“ sollen „sachgerecht verknüpt werden“.

Gefahren sollen an der Quelle bekämpt und der Stand von Technik,

Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige arbeitswissenschatliche

Erkenntnisse berücksichtigt werden. 

Gegenstand der Grundbetreuung sind auch grundlegende Maßnah-

men bei Veränderungen der Arbeitsbedingungen. Diese sind von den

Maßnahmen der betriebsspeziischen Betreuung abzugrenzen.

Betriebliche Veränderungen fallen nur dann unter die Grundbetreuung,

wenn für den Betrieb keine grundlegend neuen Abläufe damit verbun-

den sind. Dies sind zum Beispiel die Ersatzbeschafung von Maschinen

und Geräten, die Umstellung von Arbeitsverfahren oder der Austausch

von Stofen, die im Prinzip bereits im Betrieb bekannt sind und ange-

wendet werden, oder die Veränderung von Arbeitsplätzen zum Beispiel

durch eine neue Anordnung der Arbeitsmittel. 

Bei solchen Veränderungen gehört es zu den Aufgaben der Grundbe-

treuung, auf die Einhaltung der grundlegenden Standards der sicher-

heitstechnischen und ergonomischen Anforderungen, die Maßnah-

men der hinweisenden Sicherheitstechnik und der Bereitstellung der

erforderlichen PSA sowie die Fortschreibung der Gefährdungsbeurtei-

lung hinzuwirken. 

Zum Aufgabenfeld „Unterstützung bei der Schafung einer geeigneten
Organisation und Integration in die Führungstätigkeit“ 
Ziel ist es, den Arbeitgeber bei der Erfüllung seiner Pflichten nach § 3

Abs. 2 ArbSchG zu unterstützen. Entsprechend dem aktuellen Manage-

mentverständnis muss eine geeignete Organisation auf einen ständi-

gen Verbesserungsprozess ausgerichtet sein.

Dabei geht es zum einen um die Unterstützung bei der Schafung einer

geeigneten Aubauorganisation (Übertragung von Aufgaben), die Be-

rücksichtigung der Arbeitsschutzbelange bei strategischen und ope-

rativen Entscheidungen (zum Beispiel bei Neu- und Umbauten), bei

der Beschafung, der Autragsvergabe, der Instandhaltung sowie der

Einstellung und Umsetzung von Mitarbeitern. Zum anderen geht es

aber auch um die Integration des Arbeitsschutzes in die Unterneh-

mensführung. Letzteres umfasst Hilfestellungen bei der Entwicklung

einer betrieblichen Arbeitsschutzstrategie und ihrer Bekanntmachung

Davon abzugrenzen sind solche Veränderungen, die für den Betrieb

wirklich neuartig sind: Die Beschafung von für den Betrieb grundle-

gend neuartigen Maschinen mit entsprechenden Risiken und Anfor -

derungen an Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen sind genauso Ge-

genstand der betriebsspeziischen Betreuung wie die grundlegende

Veränderung von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen oder von Stofen

mit für den Betrieb neuen Gefahrenpotenzialen (siehe hierzu Kapitel

3.5 zur betriebsspeziischen Betreuung).

Betriebsarzt und Fachkrat müssen auch mitwirken bei grundlegenden

Maßnahmen zur Verhaltensprävention bei der Arbeitsgestaltung: bei-

spielsweise beim Aubau eines Unterweisungssystems und bei der

Durchführung von Unterweisungen, bei der Erstellung von Betriebsan-

weisungen und bei Qualiizierungsmaßnahmen zum Arbeitsschutz. Sie

sollen insbesondere zum sicherheits- und gesundheitsgerechten Ver-

halten motivieren und Beschätigte darüber auklären sowie über 

Unfall- und Gesundheitsgefahren informieren. Dazu gehört auch die

kollektive arbeitsmedizinische Beratung der Beschätigten, zum Bei-

spiel im Rahmen von Unterweisungen. Alle individuellen Maßnahmen

der arbeitsmedizinischen Vorsorge, wie insbesondere die arbeitsme-

dizinischen Vorsorgeuntersuchungen, sind jedoch Gegenstand der be-

triebsspeziischen Betreuung.

3 Regelbetreuung der Betriebe mit mehr als 10 Beschätigten 3.4  Grundbetreuung

Kein Bestandteil der
Grundbetreuung: indi-
viduelle Maßnahmen
der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge, insbe-
sondere die arbeitsme-
dizinischen Vorsorge-
untersuchungen

Bestandteil der Grund-
betreuung: Alle Verän-
derungen der Arbeits-
bedingungen, die für

den Betrieb nichts
grundlegend Neues 

bedeuten

Betriebliche Abläufe:
Betriebsärzte und
Fachkräte müssen
beim Aubau einer 
geeigneten Arbeits-
schutzorganisation
helfen

Verbindung zum 
Arbeitsschutzgesetz
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im Unternehmen ebenso wie die Förderung gesundheitsgerechten Füh-

rens. Dazu gehört aber neben der Beratung zur organisatorischen Si-

cherstellung auch, dass die erforderlichen Ressourcen für die Umset-

zung der Arbeitsschutzmaßnahmen bereitgestellt werden, die erfor-

derliche Information und Kommunikation gewährleistet ist und die

arbeitsschutzspeziischen Prozesse organisiert werden (wie zum Bei-

spiel Regelwerks- und Notfallmanagement, Unfallmeldewesen oder

die Organisation der arbeits medizinischen Vorsorgeuntersuchungen).

Weitere Aufgaben der Grundbetreuung
Zudem sind Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit im Zu-

sammenhang mit der Grundbetreuung gefordert, wenn besondere be-
triebliche Ereignisse vorgefallen sind, wie Unfälle und Beinaheunfälle,

oder Verdachtsfälle von Berufskrankheiten vorliegen. Um solche Vor-

kommnisse in der Zukunt zu vermeiden, müssen sie die Ursachen un-

tersuchen und analysieren sowie Verbesserungsvorschläge ausarbei-

ten. Um darüber hinaus arbeitsbedingten Erkrankungen auf die Spur

zu kommen, könnten die Gesundheitsberichte der Krankenkassen aus-

gewertet und ebenfalls Verbesserungsideen zur Bekämpfung von

Krankheitsschwerpunkten vorgelegt werden.

Zur Grundbetreuung muss ferner die Unterstützung bei der Erfüllung
von Meldepflichten gegenüber Behörden und Unfallversicherungsträ-

gern gerechnet werden. Zu Letzterem zählen auch die jährliche Doku-

mentation der eigenen Tätigkeit und der Nachweis, wie die Einsatzzei-

ten in Anspruch genommen wurden. In das Zeitfenster für die Grund-

betreuung fällt zudem die Selbstorganisation. 

Kooperation ist unerlässlich und qualitätsbestimmend für die Betreuung
Generell gilt ein Kooperationsgebot bei der gemeinsamen Erfüllung der

betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung (vgl. § 10

ASiG). Die Beschreibung der Aufgaben in den §§ 3 und 6 ASiG* zeigt

für beide Professionen bei einigen Speziika weitgehende Deckungs-

gleichheit auf. In die Zusammenarbeit bringt jede Seite ihre jeweilige

Fachkunde ein. 

Für den Betriebsarzt stellt dies vor allem seine arbeitsmedizinische

Sichtweise auf Krankheit und Gesundheit dar, insbesondere die in den

Arbeitsbedingungen enthaltenen Einflussfaktoren. Für Fachkräte sind

dies hauptsächlich ihr technisch-organisatorisches Know-how sowie

ihre speziische Fachkunde zur menschengerechten Arbeitsgestaltung.

Beide Kompetenzen müssen bei der Erfüllung der Aufgaben der Grund-

betreuung zusammengeführt werden. 

Auch die Aufgaben hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilung erfordern,

dass beide Partner ihre Fachkunde einbringen, ebenso erfolgt die Un-

terstützung bei den Maßnahmen zur Verhältnis- und Verhaltenspräven-

tion sinnvollerweise durch beide Professionen. Es muss beispiels-

weise konkret im Betrieb geklärt werden, welche Beiträge der Betriebs-

arzt bei der Überprüfung und Beobachtung der Durchführung der

erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen an bestehenden Arbeitssys-

temen leisten kann. Gleiches gilt in adäquater Weise für die Fachkrat.

Beide müssen ihre Tätigkeit aufeinander abstimmen und, wo sinnvoll,

gemeinsam erbringen. Dies soll über gemeinsame Begehungen und

Besprechungen hinausgehen.

Betriebsarzt und Fach-
krat: Beide Kompeten-
zen müssen zur Erfül-
lung der Aufgaben 
der Grundbetreuung
zusammengeführt 
werden

Teil der Grund be -
treuung: besondere 

betrie b liche Ereignisse
wie beispielsweise die

Analyse von Unfällen
oder Beinaheunfällen

* siehe auch Serviceteil S. 56

>> Die neue DGUV Vorschrit 2 stärkt die 
Eigenverantwortung der Betriebe im Sinne
eines modernen Arbeitsschutzes und bietet
die Grundlage für eine an den Gefährdun-
gen orientierte Betreuung. <<

Dipl.-Ing. Heinz-Bernd Hochgreve

Vorsitzender des Vereins Deutscher Gewerbe -

aufsichts beamter e.V. (VDGAB) 
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Der Leistungskatalog
der Vorschrit 2:
Grundlage zur Ermitt-
lung der betriebsspezi-
ischen Betreuung

Fester Bestandteil der Gesamtbetreuung ist neben der Grundbetreuung

die betriebsspeziische Betreuung. Beide bauen aufeinander auf und

sind miteinander verzahnt. Die betriebsspeziische Betreuung trägt

den speziellen Erfordernissen des jeweiligen Betriebs Rechnung, wie

sie zum Beispiel aus seiner Art und Größe hervorgehen. Sie geht immer

von speziischen betrieblichen Gefährdungen, Situationen und Anläs-

sen aus. Die zu erbringenden Unterstützungsleistungen setzen auf den

Basisleistungen der Grundbetreuung auf und ergänzen sie um die be-

triebsspeziisch entweder dauerhat oder temporär erforderlichen Be-

treuungsleistungen.

Der inhaltliche Bedarf und der Umfang der betriebsspeziischen Be-

treuung müssen vom Unternehmer ermittelt werden. Dementspre-

chend sind auch für die betriebsspeziische Betreuung keine festen

Einsatzzeiten vorgeschrieben. Der Unternehmer muss ermitteln und

prüfen, welche Aufgaben im Betrieb erforderlich sind und welcher Per-

sonalaufwand zur Erfüllung dieser Betreuungsleistungen erforderlich

ist. Dabei hat er sich vom Betriebsarzt und der Fachkrat beraten zu

3.5 Betriebsspeziischer Teil der Betreuung

Der betriebsspezii-
sche Teil der Betreuung

trägt den besonderen
Verhältnissen des 

jeweiligen Betriebs
Rechnung

lassen, die ihm dazu Vorschläge unterbreiten sollen. Die betriebliche

Interessenvertretung verfügt auch bei der Festlegung der betriebsspe-

ziischen Betreuung über Mitbestimmungsrechte.

Auf dieser Grundlage werden Inhalt und Dauer der betriebsspezii-

schen Betreuung ermittelt, der jährliche Personalaufwand getrennt für

beide Professionen bestimmt und die notwendigen Betreuungsleis-

tungen schritlich vereinbart. 

Indem die Unternehmen selbst auf der Basis eines bestehenden Leis-

tungskatalogs ihre über die Grundbetreuung hinausgehenden spezi-

ischen Betreuungserfordernisse eigenverantwortlich ermitteln, wird

die Betreuung ausschließlich und zielgerichtet am bestehenden Be-

darf ausgerichtet und nicht durch pauschale Annahmen geregelt. 

Das Verfahren zur Festlegung der betriebsspeziischen Betreuung er-

fordert eine systematische Prüfung der erforderlichen Aufgaben an-

hand eines vorgegebenen Katalogs von Aufgabenfeldern sowie von

Auslöse- und Aufwandskriterien. Anhand der Auslösekriterien ist zu

entscheiden, ob ein Betreuungsbedarf in dem jeweiligen Aufgabenfeld

vorhanden ist. Mit Hilfe von Aufwandskriterien werden die zu erbrin-

genden Betreuungsleistungen näher festgestellt. Der dazu erforderli-

che Zeitaufwand muss zwischen Unternehmer einerseits und Betriebs-

arzt und Fachkrat andererseits bei Beachtung der Mitbestimmungs-

rechte der betrieblichen Interessenvertretung festgelegt und vereinbart

werden. Die erforderlichen Personalressourcen werden somit leis-

tungsbezogen bestimmt und nicht umgekehrt erst Ressourcen festge-

legt und dann die Leistungen konkretisiert. Dies eröfnet allen Betei-

ligten hohe Transparenz der von Betriebsarzt und Fachkrat für Arbeits-

sicherheit zu erbringenden Betreuungsleistungen. 

Ständige oder temporäre Aufgaben
Aktivitäten zur betriebsspeziischen Betreuung können dauerhat oder

anlassbezogen sein. Auch darin spiegelt sich das jeweilige Proil des

Betriebs wider, welches für ihn typisch und einmalig ist. Dauerhate

Gründe für eine betriebsspeziische Betreuung sind insbesondere die

ersten acht in der Vorschrit benannten Aufgabenfelder, die sich auf

betriebsspeziische Unfall- und Gesundheitsgefahren beziehungs-

weise Erfordernisse der menschengerechten Arbeitsgestaltung bezie-

hen. 

Gesamtbetreuung

Ermittlung des Inhalts

und Umfangs 

Ermittlung im 
Betrieb; Basis: 
Leistungskatalog

Zeitvorgabe 
nach Betriebsart;
Aufgabenkatalog

Grundbetreuung*

Betriebsspezi!sche
Betreuung*

Ermittlung des Inhalts und des Umfangs des betriebsspeziischen Teils

der Betreuung

* Das Verhältnis von Grundbetreuung und dem betriebsspeziischen Teil der Betreuung
ist je nach Betrieb variabel.
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Ein Unternehmen führt nur im

Rahmen eines Projekts oder eines

speziellen Autrags Arbeiten unter

Infektionsgefahren oder Tätigkei-

ten, die besondere Schutzmaß-

nahmen erfordern, aus, die sonst

im Betrieb nicht erforderlich sind.

In diesen Fällen ist die betriebs-

speziische Betreuungsleistung

nur für den Zeitraum dieses Pro-

jekts oder Autrags zu erbringen. 

Ein anderes Beispiel ist das In-

krattreten einer neuen Vorschrit,

die von dem Betrieb die Umset-

zung neuer oder veränderter

Schutzmaßnahmen erfordert. Für

den Zeitraum der Entwicklung und

Umsetzung dieser Maßnahmen

liegt ein über die Grundbetreuung

hinausgehendes betriebsspezii-

sches Betreuungserfordernis zeit -

lich befristet vor.

Beispiel:

Beispiel:

In kleineren Betrieben ist die Pla-

nung und Neueinrichtung von Be-

triebsanlagen in vielen Fällen ein

eher seltener und dann zeitlich

begrenzter Vorgang, während in

Großbetrieben sich dies häuig

wiederholt und somit mehr oder

weniger ständige Betreuungsleis-

tungen erfordert. Auch betrieb -

liche Schwer punkt program me und

Kam  pagnen zur Bekämpfung von

Ge fährdungsschwerpunkten kön-

nen in größeren Betrieben regel-

mäßig auf der Tagesordnung ste-

hen und somit dauerhate Betreu-

ungsleistungen auslösen.

Die dem ersten Bereich zugeordneten Aufgabenfelder beziehen sich

auf betriebsspeziische Aspekte bestehender Arbeitssysteme und die

dort enthaltenen Gefährdungen und Erfordernisse der menschenge-

rechten Arbeitsgestaltung. Dies betrit alle dort vorhandenen Gefähr-

dungsfaktoren, physische und psychische Fehlbeanspruchungen, An-

forderungen, die sich aus besonderen Personengruppen und dem de-

mograischen Wandel ergeben, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren

ebenso wie Deizite im Erhalt der gesundheitlichen Ressourcen. Auch

die individuelle arbeitsmedizinische Vorsorge mit Pflicht-, Angebots-

und Wunschuntersuchungen ist ein betriebsspeziisches Aufgaben-

feld, da das Erfordernis je nach Art des Betriebes unterschiedlich ist.

Betriebliche Veränderungen, die nicht mit der Grundbetreuung abge-

deckt sind und daher speziische Betreuungsleistungen erfordern,

sind beispielsweise

• grundlegende Veränderungen in den Arbeitssystemen oder der Be-

triebsorganisation,

• grundlegende Maßnahmen zu Aubau und Implementierung eines

Systems zur Gefährdungsbeurteilung.

Aber auch betriebliche Initiativen wie Programme und Kampagnen be-

dürfen der betriebsspeziischen Betreuung.

Der erste Bereich der betriebsspeziischen Betreuung enthält sieben

Aufgabenfelder (1.1 bis 1.3, 1.5 bis 1.8), die in der Regel eine dauerhate

betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung mit einem

gleich bleibenden Personalaufwand erfordern, wenn sie betrieblich 

relevant sind. Für sie können die Betreuungsleistungen und der dazu

Betriebsspeziische
Betreuung: 4 Bereiche
mit insgesamt 
16 Aufgabenfeldern

Individuelle arbeits-
medizinische Vorsorge
muss nach den kon -
kreten betrieblichen
Bedürfnissen bestimmt
werden

3.5  Betriebsspeziischer Teil der Betreuung3 Regelbetreuung der Betriebe mit mehr als 10 Beschätigten 

Die betriebsspeziische Betreuung umfasst die folgenden 4 Bereiche mit
insgesamt 16 Aufgabenfeldern:

1. Regelmäßig vorliegende betriebsspeziische Unfall- und Gesundheitsge-
fahren, Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung (i. d. R.
dauerhat) – mit 8 Aufgabenfeldern

2. Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Orga-
nisation (i. d. R. temporär) – mit 5 Aufgabenfeldern

3. Externe Entwicklung mit speziischem Einfluss auf die betriebliche Situa-
tion (i. d. R. temporär) – mit zwei Aufgabenfeldern

4. Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen (i. d. R. temporär) –
mit einem Aufgabenfeld 

4 Bereiche der betriebsspeziischen Betreuung

Temporäre, also zeitlich befristete betriebsspeziische Betreuungsleis-

tungen sind immer dann erforderlich, wenn der jeweilige Sachverhalt

im Unternehmen für einen absehbaren Zeitraum besteht.
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erforderliche Personalauf wand in der Regel einmal ermittelt und dann

fortgeschrieben werden. 

Dies gilt nur eingeschränkt für das Aufgabenfeld 1.4 „arbeitsmedizini-

sche Vorsorge“, da der erforderliche Personalaufwand abhängig ist

von der Zahl der Pflicht-, Angebots- und Wunschuntersuchungen (siehe

obere Tabelle auf dieser Seite).

2 Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der 
Organisation

2.1 Beschafung von grundlegend neuartigen Maschinen, Geräten

2.2 Grundlegende Veränderungen zur Errichtung neuer Arbeitsplätze be-
ziehungsweise der Arbeitsplatzausstattung; Planung, Neuerrichtung
von Betriebsanlagen; Umbau, Neubaumaßnahmen

2.3 Einführung völlig neuer Stofe, Materialien

2.4 Grundlegende Veränderung betrieblicher Abläufe und Prozesse; grund-
legende Veränderung der Arbeitszeitgestaltung; grundlegende Ände-
rung, Einführung neuer Arbeitsverfahren

2.5 Speziische Erfordernisse zur Schafung einer geeigneten Organisation
zur Durchführung der Maßnahmen des Arbeitsschutzes sowie der Inte-
gration in die Führungstätigkeit und zum Aubau eines Systems der Ge-
fährdungsbeurteilung

1 Regelmäßig vorliegende betriebsspeziische Unfall- und Gesundheits -
gefahren sowie Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung

1.1 Besondere Tätigkeiten 

1.2 Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, die besondere Risiken aufweisen

1.3 Arbeitsaufgaben und Arbeitsorganisation mit besonderen Risiken

1.4 Erfordernis arbeitsmedizinischer Vorsorge 

1.5 Erfordernisse besonderer betriebsspeziischer Anforderungen beim
Personaleinsatz

1.6 Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen des demograi-
schen Wandels

1.7 Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefah-
ren, Erhalt der individuellen gesundheitlichen Ressourcen der Beschäf-
tigten in Zusammenhang mit der Arbeit

1.8 Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanage-
ments

Der zweite Aufgabenbereich „Betriebliche Veränderungen in den Ar-

beitsbedingungen und in der Organisation“ umfasst Veränderungen,

die für den Betrieb grundlegend neue Anforderungen stellen. Solche

Veränderungen können eintreten durch den Einsatz neuer Maschinen

oder Arbeitsstofe, durch veränderte Arbeitsabläufe oder durch Verän-

derungen bei der Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsorganisation und der

Arbeitszeitgestaltung (siehe Tabelle Seite 38, unten).

Grundlegend neue Anforderungen für den Betrieb bestehen insbeson-

dere dann, wenn 

• für den Betrieb neuartige Risiken zu erwarten sind, 

• neue Gefahrenquellen autreten,

• es erhebliche Veränderungen in den Arbeitssystemen gibt, 

• bisherige Schutzmaßnahmen nicht anwendbar oder übertragbar

sind beziehungsweise keine standardisierten Lösungen verfügbar

sind,

• neue Schnittstellen zu anderen Arbeitssystemen bestehen oder

• bedeutende neue Anforderungen an das arbeitsschutzgerechte

Verhalten autreten.

Neben den Veränderungen in den Arbeitssystemen können aber auch

Veränderungen in der Organisation oder speziische Erfordernisse zur

Schafung einer geeigneten Organisation Auslöser für betriebsspezii-

sche Betreuung in diesem Feld sein. Hierzu gehören beispielsweise

betriebsspeziische Erfordernisse zur Implementierung eines Gesamt-

Grundlegende neue
Anforderungen im 
Betrieb erfordern 
betriebsspeziische 
Betreuung

>> Die DGUV Vorschrit 2 ebnet den Weg für
einen zeitgemäßen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Bei ihrer Umsetzung stehen wir
als Manager für Sicherheit und Gesundheit
den Unternehmen als Partner zur Seite.<<

Prof. Dr.-Ing. Rainer von Kiparski

Vorstandsvorsitzender des Verbandes Deutscher 

Sicherheitsingenieure e.V. (VDSI)
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>> Nun ist zusammengeführt, was lange 
nebeneinanderlief: Aufgaben nach dem 
Arbeitssicherheitsgesetz und nach dem 
Arbeitsschutzgesetz und ebenso die Arbeit
des Betriebsarztes und der Fachkrat für 
Arbeitssicherheit. <<

Dr. Wolfgang Damberg 

Vorstandsvorsitzender des Vereins Deutscher

Revisions-Ingenieure e.V. (VDRI)
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3 Externe Entwicklung mit speziischem Einfluss auf die betriebliche 
Situation 

3.1 Neue Vorschriten, die für den Betrieb umfangreiche Änderungen nach
sich ziehen

3.2 Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands der Technik
und Arbeitsmedizin

Neue Vorschriten und die Weiterentwicklung des Stands der Technik

beziehungsweise der Arbeitsmedizin können betriebsbezogenen Be-

treuungsbedarf auslösen. Veränderungen im Gefahrstofrecht können

es für den Betrieb beispielsweise notwendig machen, die Gefähr-

dungsbeurteilung anzupassen oder auch dass Schutzkonzepte verän-

dert werden müssen. Entwickeln sich die Erkenntnisse zu Gefährdun-

gen oder die Technik selbst grundlegend weiter, so löst dies genauso

betriebsspeziischen Betreuungsbedarf aus wie neue Erkenntnisse auf

dem Gebiet der Arbeitsmedizin.

4 Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen

Schwerpunktprogramme und Kampagnen sowie Unterstützung von Aktionen
zur Gesundheitsförderung

Betreuungsbedarf im Aufgabenfeld 4 entsteht vor allem durch Initiati-

ven  zur Durchführung von Schwerpunktprogrammen, aber auch durch

betrieblich erkannte Erfordernisse zur Entwicklung und Durchführung

von Programmen, Strategien und Kampagnen zur Verbesserung der Ar-

beitskultur, zur Bewältigung psychischer und physischer Belastungen

und zur Verbesserung der psycho-sozialen Belastungssituation.

Ermittlung der betriebsspeziischen Betreuung
Der Unternehmer muss den Bedarf an betriebsspeziischer Betreuung

ermitteln. Dabei muss er alle oben genannten 16 Aufgabenfelder be-

rücksichtigen. Für jedes Aufgabenfeld sind anhand von Auslöse- und

Aufwandskriterien der inhaltliche Bedarf, die Dauer und der Leistungs-

umfang der Betreuung zu ermitteln. Anlage 2 der DGUV Vorschrit 2 ver-

weist dazu auf ein Verfahren in Anhang 4. Welche betriebsspeziischen

Betreuungsaufgaben ergänzend zur Grundbetreuung erforderlich sind,

ist nach diesem Verfahren anhand von vorgegebenen Auslösekriterien

zu prüfen. In jedem Aufgabenfeld kann die Liste der vorgegebenen

Auslösekriterien nach betrieblichen Erfordernissen ergänzt werden. Zu

prüfen ist jedes Kriterium.

Wenn auch nur ein Kriterium zutrit, also von den vorgegebenen Ant-

worten ein „Ja“ anzukreuzen ist, wird die Auslöseschwelle überschrit-

ten und es besteht Handlungsbedarf für die betriebsspeziische Be-

treuung in dem jeweiligen Aufgabenfeld.

1. Schritt: Ermittlung
des Bedarfs anhand
von Auslösekriterien

systems zur Gefährdungsbeurteilung oder die Einführung neuer Ma-

nagementprinzipien oder der Aubau eines Arbeitsschutzmanage-

mentsystems.
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Für jedes Aufgabenfeld, für das Handlungsbedarf festgestellt wurde,

sind nun die Betreuungsleistungen zu konkretisieren. Die Aufwands-

kriterien beschreiben jeweils für das gesamte Aufgabenfeld in allge-

meiner Form die erforderlichen Betreuungsleistungen. Diese müssen

jetzt bezogen auf die einzelnen mit „Ja“ beantworteten Auslösekrite-

rien konkret beschrieben werden. Dies ist sozusagen die Leistungsbe-

schreibung, auf deren Basis der erforderliche Aufwand zur Erfüllung

dieser Betreuungsaufgaben abgeschätzt werden muss.

Im Weiteren müssen nun die jeweiligen Beiträge von Fachkrat und Be-

triebsarzt zu den einzelnen Leistungen bestimmt werden und der dazu

erforderliche Personalaufwand getrennt für Betriebsarzt und Sifa durch

den Unternehmer festgelegt werden.

Beispiel: Aufgabenfeld 1

Zu prüfen ist, welche Auslösekriterien für den Betrieb zutrefen, das

heißt ob diese Tätigkeiten im Betrieb ausgeführt werden. 

In diesem Beispiel führt der Betrieb zwei in der Liste der Auslösekrite-

rien aufgeführten besonderen Tätigkeiten aus, was hierzu auch be-

triebsspeziische Betreuung erforderlich macht.

Anhand der Aufwandskriterien sind nun bezogen auf diese beiden Tä-

tigkeiten die betriebsspeziischen Betreuungsleistungen zu konkreti-

sieren.

Auslösekriterien für betriebsspeziische 
Betreuung

Trit zu
ja nein

a) Werden Feuerarbeiten in brand- und explo-
sionsgefährdeten Bereichen durchgeführt?

b) Werden gefährliche Arbeiten an unter
Druck stehenden Anlagen durchgeführt?

c) Werden Arbeiten in gasgefährdeten Berei-
chen durchgeführt?

d) ....

Betriebsspeziische Betreuung erforderlich:
Bei mindestens einem zutrefenden „Ja“ ist
betriebsspeziische Betreuung erforderlich

X

X

X

X

Betreuungsleistungen insgesamt Leistungen
des BA

Leistungen 
der Sifa

• Ermitteln und Analysieren der spezi-
ischen Ge fährdungssituation im
Betrieb bei der Durchführung von
Feuerarbeiten in brand- und explo-
sionsgefährdeten Bereichen und Ar-
beiten in gasgefährdeten Bereichen
(Ermittlung der Gefährdungsfakto-
ren, Quellen, gefahrbringende Be-
dingungen, Wechselwirkungen)

• Tätigkeitsbezogene Risikobeurtei-
lung der Durchführung von Feuerar-
beiten in brand- und explosionsge-
fährdeten Bereichen und Arbeiten
in gasgefährdeten Bereichen

• Ermitteln des relevanten Stands der
Tech nik und Arbeitsmedizin zur
Durchführung von Feuerarbeiten in
brand- und explosionsgefährdeten
Bereichen und Arbeiten in gasge-
fährdeten Bereichen

• Beratung zum Festlegen von Soll-
Zuständen für die ermittelten Risiken
bei der Durchführung von Feuer -
arbeiten in brand- und explosion s -
gefährdeten Bereichen und Arbei -
ten in gasgefährdeten Bereichen

• Entwickeln von Schutzkonzepten für
die Durch führung von Feuerarbeiten
in brand- und explosionsgefährde-
ten Bereichen und Arbeiten in gas-
gefährdeten Bereichen

• Umsetzen der Schutzkonzepte, 
unterstützen und begleiten

• Durchführen von regelmäßigen 
Wirkungskontrollen

• Gefährdungsbeurteilung 
fortschreiben

...
(Hier schlägt 
die Sifa ihre 
Beiträge zu den
in der ersten
Spalte insge-
samt ermittelten
Betreuungsleis-
tungen vor. Sie
stimmt sich
dabei mit dem
BA ab.)

...
(Hier schlägt 
der BA seine
Beiträge zu den
in der ersten
Spalte insge-
samt ermittelten
Betreuungsleis-
tungen vor. Er
stimmt sich
dabei mit der
Sifa ab.)

Damit sind die konkreten Betreuungsleistungen von Betriebsarzt und

Fachkrat für das Aufgabenfeld 1.1 „Besondere Tätigkeiten“ bestimmt

und BA und Fachkrat können auf dieser Basis nun den Unternehmer

beraten und einen abgestimmten Vorschlag unterbreiten. Der Vor-

schlag sollte auch den erforderlichen Zeitaufwand zur Erfüllung dieser

Betreuungsleistungen enthalten (Anwendungsbeispiele hierfür wer-

den in einer Handlungshilfe zur Verfügung gestellt).

Beschreibung der Betreuungsleistungen anhand der Aufwandskriterien2. Schritt: Bestimmen
der Betreuungsleistun-
gen und Auteilung auf

BA und Sifa
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Die Festlegung der Betreuungsleistungen und ihre Auteilung soll für

einen längeren Zeitraum (z. B. ein Jahr) erfolgen, sofern die Leistungen

nicht temporärer Natur sind. 

Der Umfang der betriebsspeziischen Betreuung wird regelmäßig (zum

Beispiel einmal jährlich) erneut überprüt, darüber hinaus bei Ände-

rungen im Betrieb und neuen betrieblichen Aktivitäten, wobei gegebe-

nenfalls der betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuungs-

bedarf neu aufzuteilen ist. 

Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit sollen von sich aus

den Unternehmer beraten, wenn im Betrieb Änderungen erkennbar

werden. Dies setzt voraus, dass der Unternehmer und seine Führungs-

kräte die Betriebsärzte und Fachkräte über Planungen und Verände-

rungen systematisch informieren und sie in diese Prozesse einbinden.

Die erstmalige Ermittlung des betriebsspeziischen Betreuungsbedarfs

auf Basis des Aufgabenkatalogs kann einen erheblichen Aufwand er-

forderlich machen. Je mehr Grundlagen vorliegen, wie insbesondere

eine umfassende Gefährdungsbeurteilung und eine systematische Do-

kumentation der bisherigen Tätigkeiten von Betriebsärzten und Fach-

kräten, desto einfacher wird die Ermittlung der betriebsspeziischen

Betreuungsleistungen sein. Ist die Basis einmal gelegt, wird die Fort-

schreibung des betriebsspeziischen Bedarfs mit eher geringem Auf-

wand möglich sein.

3.6 Dokumentation der Maßnahmen und Leistungen

Im Rahmen der Gesamtbetreuung haben Betriebsärzte und Fachkräte

für Arbeitssicherheit den Unternehmer nicht nur bei der Erstellung von

Dokumentationen zu unterstützen, sondern regelmäßig über ihre Tä-

tigkeit sowie deren Ergebnisse zu berichten. Die Verteilung des gesam-

ten Betreuungsaufwandes  ist dabei ebenfalls aufzulisten. Der Bericht

sollte zudem Verbesserungsvorschläge an den Arbeitgeber enthalten

und Auskunt über den Stand ihrer Umsetzung geben.  

Die erbrachten Leistungen der betriebsspeziischen Betreuung sind

anhand der Aufwandskriterien zu beschreiben sowie der daraus resul-

tierende Personalaufwand für Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeits-

sicherheit festzuhalten. Auf der Basis des gemeinsamen Berichts über

die geleistete Arbeit lässt sich dann auch ein neues Angebot für die

zuküntige Arbeit erstellen und in Form einer Zielvereinbarung mit dem

Unternehmer festschreiben.

3.7 Wer macht was?

3.7.1 Aufgaben des Unternehmers

Die DGUV Vorschrit 2 bestimmt vor allem, welchen Pflichten der Un-

ternehmer im Hinblick auf die betriebsärztliche und sicherheitstech-

nische Betreuung nachzukommen hat. Demnach muss er nach dem

ASiG und den Bestimmungen dieser Vorschrit Betriebsärzte und Fach-

kräte für Arbeitssicherheit bestellen. Dies hat schritlich zu erfolgen

und darüber ist ein Nachweis zu führen. 

Dabei hat der Unternehmer bei der Ermittlung des Betreuungsauf-

wands für die Grundbetreuung anders vorzugehen als bei der Bestim-

mung von Inhalt und Umfang der betriebsspeziischen Betreuung. Für

beide gilt aber als Grundprinzip: erst die Leistungen ermitteln und be-

schreiben, dann die erforderlichen Personalentscheidungen trefen. 

Die betrieblichen Notwendigkeiten sind regelmäßig und bei gravieren-

den Änderungen zu überprüfen und anzupassen. Es handelt sich also

um eine fortzuschreibende schritliche Vereinbarung der Betreuungs-

leistungen nach Inhalt und Umfang. Im Ergebnis entsteht eine Leis-

tungsbeschreibung für Betriebsarzt und Fachkrat für Arbeitssicherheit.

Der Unternehmer sollte in einem gemeinsamen Gespräch ein abge-

stimmtes Leistungsangebot einfordern. In diesem Gespräch müssen

auch die erforderlichen Informationen zur Festlegung von Inhalt und

Umfang der betriebsspeziischen Betreuung vermittelt werden. Die Be-

schätigten sind über die gewählte Art der betriebsärztlichen und si-

cherheitstechnischen Betreuung und die jeweiligen Ansprechpartner

zu informieren. Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass die von

ihm bestellten Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit ihre

Aufgaben erfüllen. Er muss sie dabei unterstützen. 

Der Unternehmer muss
entsprechend den be-
trieblichen Erfordernis -
sen unter Einbeziehung
von Betriebs- bezie-
hungsweise Personal-
rat die Aufgaben von
Betriebsarzt und Fach-
krat ermitteln, autei-
len und vereinbaren

Erstmalige Ermittlung
des Betreuungs -

bedarfs: vorhandene
Grundlagen nutzen

Grundprinzip: Der Un-
ternehmer muss erst
die Leistungen ermit-
teln und beschreiben,
dann die erforderlichen
Personalressourcen
festlegen
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3.7.2 Aufgaben der betrieblichen Interessenvertretung

Das ASiG (§ 9 Absatz 3) regelt, dass Betriebsärzte und Fachkräte für

Arbeitssicherheit mit Zustimmung der betrieblichen Interessenvertre-

tung zu bestellen und abzuberufen sind. Das Gleiche gilt auch, wenn

deren Aufgaben erweitert und eingeschränkt werden sollen.

Die Vorschrit 2 verweist außerdem ausdrücklich auf die Beteiligung

der betrieblichen Interessenvertretung bei der Ermittlung der Aufgaben

für Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit sowie deren Mit-

wirkungsrechte gemäß Betriebsverfassungsgesetz beziehungsweise

Personalvertretungsgesetz. Diese Gesetze räumen generell ein Mitbe-

stimmungsrecht im Arbeitsschutz ein, wenn Rahmenvorschriten be-

stehen, die durch konkrete betriebliche Regelungen ausgefüllt werden

müssen. 

Da es sich bei der DGUV Vorschrit 2 „Betriebsärzte und Fachkräte für

Arbeitssicherheit“ um eine Rahmenvorgabe handelt, die entsprechend

den betrieblichen Gegebenheiten zu konkretisieren ist, verfügen Be-

triebs- und Personalräte über recht umfangreiche Mitbestimmungs-

rechte bei allen Fragen. Sie können zudem über die Beautragung mit-

bestimmen, ob beispielsweise die Stellen intern oder extern besetzt

werden oder bei der Wahl des Betreuungsmodells.

3.7.3 Aufgaben von Betriebsarzt und Fachkrat für 
Arbeits sicherheit und ihre Zusammenarbeit

Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit müssen den Unter-

nehmer bei der Festlegung der Betreuungsleistungen beraten.  

Diese Beratung sollte wie die Erbringung der Betreuungsleistungen so-

weit wie möglich gemeinsam beziehungsweise abgestimmt erfolgen.

Ausgangspunkt für das Zusammenwirken von Betriebsarzt und Fach-

krat für Arbeitssicherheit bei der betriebsärztlichen und sicherheits-

technischen Betreuung muss immer die jeweilige betriebliche Pro-

blemstellung sein. Jeder der beiden Arbeitsschutzexperten geht die

daraus resultierenden Aufgaben mit seiner speziischen Fachkompe-

tenz an. Wichtig ist die gemeinsame zielgerichtete Vorgehensweise. 

Die Aufgaben sind in den §§ 3 und 6 des ASiG* festgelegt und werden

in der DGUV Vorschrit 2 im Rahmen der Ermittlung der erforderlichen

Betreuungsleistungen konkretisiert. Betriebsarzt und Fachkrat beraten

den Arbeitgeber bei der Festlegung der konkreten Betreuungsleistun-

gen im Betrieb. Dazu grenzen sie anhand der vorliegenden Leistungs-

kataloge die Aufgaben der betriebsspeziischen Betreuung von den

Anforderungen an die Grundbetreuung ab und ermitteln Relevanz und

Umfang der betriebsspeziischen Betreuung. Sowohl die Grundbetreu-

ung als auch die betriebsspeziische Betreuung werden als gemein-

same sich ergänzende Leistungen von Betriebsarzt und Fachkrat er-

bracht. Für die einzelnen Aufgabenfelder werden jeweils die Beiträge

von Betriebsarzt auf der einen und Fachkrat für Arbeitssicherheit auf

der anderen Seite erarbeitet. 

Im Ergebnis kann je nach den betrieblichen Erfordernissen und den

konkreten, persönlichen Kompetenzen der jeweiligen Betriebsärzte

und Fachkräte eine sehr unterschiedliche Zuordnung der Leistungen

in den einzelnen Aufgabenfeldern entstehen. Wichtig ist, dass für den

Betrieb konkret festgelegt wird, worin die Leistungen des Betriebsarz-

tes und der Fachkrat bestehen. Es müssen alle betrieblich relevanten

Aufgabenfelder abgedeckt werden. Dabei kann im Einzelfall durchaus

ein Aufgabenfeld schwerpunktmäßig nur von einer Profession wahrge-

nommen werden. Wünschenswert ist aber, dass in möglichst vielen

Aufgabenfeldern eine gemeinschatliche Leistung beider Professionen

erfolgt. Im Ergebnis entsteht ein gemeinsamer Vorschlag, den der Ar-

beitgeber mit der betrieblichen Interessenvertretung abstimmt.

Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit haben nicht nur re-

gelmäßig den Arbeitgeber zu ihren Betreuungsleistungen zu beraten

und eine gemeinsame Arbeitsplanung vorzulegen, sondern sie müssen

auch ihre Tätigkeiten und die erzielten Ergebnisse jedes Jahr in einem

Bericht dokumentieren. 

Mitbestimmungsrecht:
Die betriebliche

Interessen vertretung
bestimmt mit bei der

Ermittlung, Auteilung
und Vereinbarung der
Betreuungsleistungen

Die Aufgabe von Be-
triebsärzten und Fach-
kräten für Arbeitssi-
cherheit: Arbeitgeber
gemeinsam beraten
bei der Ermittlung und
Auteilung der Betreu-
ungsleistungen und
mit der betrieblichen
Interessenvertretung
zusammenarbeiten

* siehe auch Serviceteil S. 56
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4 Betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische 
Betreuung kleiner Betriebe 

Auch in Kleinbetrieben ab einem Beschätigten hat der Unternehmer

Betriebsärzte und Fachkräte für Arbeitssicherheit nach § 2 zu bestel-

len. Mit der DGUV Vorschrit 2 werden die bei den gewerblichen Be-

rufsgenossenschaten seit dem Jahr 2005 geltenden Regelungen für

die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung kleiner Be-

triebe auch für den Zuständigkeitsbereich der Unfallversicherungsträ-

ger der öfentlichen Hand eingeführt. Während bei diesen Unfallversi-

cherungsträgern die Regelungen für Betriebe mit einer Größe von bis

zu 10 Beschätigten bereits ab dem Jahr 2011 gelten, treten die Rege-

lungen zur alternativen Betreuungsform zum 1. Januar 2013 in Krat. Ab

diesem Zeitpunkt wird die Unfallverhütungsvorschrit „Betriebsärzte

und Fachkräte für Arbeits sicherheit“ für alle Unfallversicherungsträger

der gewerblichen Wirtschat und der öfentlichen Hand vollständig har-

monisiert sein. Damit wird erreicht, dass für gleichartige Betriebe glei-

che Anforderungen an die Betreuung gelten. 

Kleinbetriebe mit einer Größe bis zu 50 Beschätigten – hier ist die kon-

krete Festlegung des zuständigen Unfallversicherungsträgers zu 

beachten – erhalten durchgängig mehr Alternativen, was die Betreu-

ungsform angeht. Sie können grundsätzlich zwischen der so genann-

ten Regelbetreuung und einer alternativen Betreuungsform wählen. 

Für die Regelbetreuung der Betriebe mit bis zu 10 Beschätigten gilt ein

Betreuungskonzept, welches nicht mehr durch die Festlegung von Min-

desteinsatzzeiten pro Beschätigtem und Jahr geprägt ist. Wesentliche

Grundlage für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreu-

ung in diesen Unternehmen sind vielmehr die im Betrieb real vorlie-

genden Gefährdungen. Bei der Anwendung der alternativen bedarfs-

orientierten betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung

4.1 Grundsätze

Für die Regelbetreuung der Betriebe
mit bis zu 10 Beschätigten gilt ein 
Betreuungskonzept, welches nicht
mehr durch die Festlegung von
Mindest einsatzzeiten geprägt ist.

Zielpunkt Januar 2013:
Ab diesem Zeitpunkt
sind alle Regelungen
für Berufsgenossen-
schaten und Unfallver-
sicherungsträger der
öfentlichen Hand voll-
ständig harmonisiert

Abkehr von starren 
Betreuungszeiten: 
Orientierung am 
wirk lichen Bedarf 
der Betriebe
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Zum Umfang der Betreuung inden sich genaue Angaben in der Anlage

1 der Vorschrit 2. Die Regelbetreuung für Betriebe mit durchschnittlich

bis zu 10 Mitarbeitern umfasst die Grundbetreuung und die anlassbe-

zogene Betreuung. Zur Grundbetreuung gehört im Wesentlichen die

Unterstützung bei der Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungs-

beurteilung durch Betriebsarzt oder Fachkrat für Arbeitssicherheit.

Dies umfasst auch die Ableitung entsprechender Schutzmaßnahmen

und deren Wirksamkeitskontrolle sowie die Anpassung der Gefähr-

dungsbeurteilung an sich ändernde Gegebenheiten. 

Die Aufgaben der Grundbetreuung müssen in regelmäßigen Intervallen

oder bei maßgeblichen Änderungen der Arbeitsverhältnisse wieder -

holt werden. Wie ot das anfällt, ergibt sich aus der Einstufung des Be-

triebs in die Betreuungsgruppe, die der zuständige Unfallversiche-

rungsträger auf der Grundlage des Gefahrenpotenzials, der Branchen-

struktur sowie der Größe und Struktur der Betriebsarten vornimmt:

• Gruppe I nach höchstens einem Jahr

• Gruppe II nach höchstens drei Jahren

• Gruppe III nach höchstens fünf Jahren 

Der Betreuungsumfang ist nicht mehr von der Anzahl der Beschätig -

ten abhängig, sondern von den tatsächlich im Betrieb existierenden

Gefährdungen.

Anlassbezogene Betreuung
Der Arbeitgeber ist ferner verpflichtet, sein Unternehmen bei beson-

deren Anlässen durch einen Betriebsarzt oder eine Fachkrat für Ar-

beitssicherheit in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes

betreuen zu lassen. Als Gründe für die anlassbezogene Betreuung

nennt die Anlage 1 beispielsweise die Planung und Errichtung von Be-

triebsanlagen, grundlegende Änderungen bei Arbeitsverfahren sowie

die Einführung neuer Arbeitsmittel und Arbeitsstofe, die das Gefähr-

dungspotenzial erhöhen. Besondere Anlässe, die einen zusätzlichen

Betreuungsbedarf auslösen, sind auch die Beratung der Beschätigten

wird der Unternehmer zu Fragen der Sicherheit und des Gesundheits-

schutzes im Betrieb informiert und für die Durchführung der erforder-

lichen Maßnahmen motiviert. Er nimmt eine bedarfsgerechte Betreu-

ung auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung in Anspruch. 

Die Eigenverantwortung der Unternehmen wird durch diese Formen der

Kleinbetriebsbetreuung erheblich gestärkt. Es ist gelungen, weg von

vorgegebenen starren Betreuungszeiten und hin zur Orientierung am

wirklichen Bedarf der einzelnen Unternehmen zu kommen. Statt lästi-

ger Pflichterfüllung erreicht man eine andere Betrachtungsweise der

tatsächlichen Gesundheitsgefahren bei der Arbeit und richtet den Blick

darauf, wie sie zu vermeiden beziehungsweise zu beherrschen sind.

Insgesamt hat sich diese Strategie für die Kleinbetriebsbetreuung

durchaus als Erfolg erwiesen.

4.2 Betriebsärztliche und sicherheitstechnische
Regelbetreuung der Betriebe mit bis zu 
10 Beschätigten

Anlass-

betreuung

Anlass im 

Betrieb

keine 

Zeitangabe

Grundbetreuung

Betreuungsgruppen:
Jeder Betrieb wird
aufgrund seines Zu-
schnitts einer von drei
Gruppen zugeteilt

Anlassbezogene Be-
treuung: nötig bei-
spielsweise bei grund-
legenden Änderungen
der Arbeitsverfahren 

Die Regelbetreuung ≤10 Beschätigte

>> Zwingend notwendig ist die Stärkung des
Gesundheitsschutzes in der betrieblichen
Praxis. Die Grundlagen hierfür muss die
neue Vorschrit schafen. <<

Dr. med. Wolfgang Panter

Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- 

und Werksärzte e.V. (VDBW)
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über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren bei der Arbeit, die

Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten sowie die Erstel-

lung von Notfall- und Alarmplänen. 

Außerdem ist das zusätzliche Engagement eines Betriebsarztes ge-

fragt, wenn zum Beispiel Arbeitszeit, Pausen- und Schichtsysteme um-

gestaltet werden, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen an-

stehen, sich gesundheitliche Probleme häufen, Suchterkrankungen

vorliegen und sicheres Arbeiten gefährden und die Eingliederung be-

ziehungsweise Wiedereingliederung von Behinderten und Kranken in

den Arbeitsprozess zu erfolgen hat. 

Die besondere Fachkompetenz von Fachkräten für Arbeitssicherheit

wird über die Grundbetreuung hinaus zum Beispiel benötigt, wenn An-

lagen, Arbeitssysteme und Arbeitsverfahren sicherheitstechnisch

überprüt und beurteilt werden müssen.

Die Durchführung der Grundbetreuung und der anlassbezogenen Be-

treuung muss der Unternehmer gegenüber den Aufsichtsbehörden

nachweisen können. Der Betrieb muss über aktuelle schritliche Un-

terlagen verfügen, aus denen die Durchführung der Grundbetreuung,

die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung, die Maßnahmen und das

Resultat von deren Überprüfung hervorgehen. Als schritlicher Nach-

weis können auch Berichte der Betriebsärzte und Fachkräte für Ar-

beitssicherheit dienen, die darin über ihre Aufgaben Rechenschat ab-

legen. Die Beschätigten sind über die Art der praktizierten betriebs-

ärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung zu informieren.

Zudem müssen sie wissen, welcher Betriebsarzt und welche Fachkrat

für Arbeitssicherheit ihr Ansprechpartner ist. 

Kleine Unternehmen haben die Möglichkeit, sich anstelle der Regel-

betreuung für eine alternative Betreuungsform zu entscheiden. In

deren Zentrum steht die Eigenverantwortung des Unternehmers in Sa-

chen Arbeitsschutz. 

4.3 Alternative bedarfsorientierte Betreuung in
kleineren Betrieben

Anlass-

betreuung

Bedarfsgerechte 

Betreuung

Anlass 

gemäß Vorschri"

Festlegung durch 

Unternehmer

Informations- und Moti-

vationsmaßnahmen
Vorgabe 

UVT

Eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der alternativen Be -

treuung – auch als Unternehmermodell bekannt – ist die Maßgabe,

dass der Unternehmer aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden

ist. Aus diesem Grund haben die Unfallversicherungsträger (UVT) eine

Betriebsgrößenobergrenze von bis zu maximal 50 Beschätigten fest-

gelegt. Zuküntig kann sowohl die betriebsärztliche als auch die si-

cherheitstechnische Betreuung über die alternative Betreuungsform

umgesetzt werden. 

Die alternative Betreuungsform zur betriebsärztlichen und sicherheits-

technischen Betreuung besteht aus Motivations-, Informations- und

Nachweis gegenüber
den Aufsichtsbehörden:

Jeder Betrieb muss
über aktuelle schrit -

liche Unterlagen 
verfügen

Alternative bedarfsorientierte Betreuung

Gruppe I 

Betreuungsgruppen

Gruppe II Gruppe III

Motivation/
Allgemeine 
Information

Branchen-Information

Fortbildung

Bedarfsorientierte
Betreuung durch 
BA und Sifa

Qualitätssicherung

16 Lehr -
ein heiten (LE)

24 – 48 LE

> 8 LE; 3 Jahre

Präsenz oder
Selbstlernen

Präsenz oder
Selbstlernen

5 Jahre

8 LE

8 – 24 LE

> 4 LE; 5 Jahre

Grundlage: Gefährdungsbeurteilung, 
Beratungsanlässe

Wirksamkeitsüberprüfung, Evaluation

Alternative bedarfsorientierte Betreuung; Diferenzierung der 
Gestaltungselemente



4.3  Alternative bedarfsorientierte Betreuung in kleineren Betrieben

DGUV Vorschrit 2 – Hintergrundinformation 55

4 Betreuung kleiner Betriebe

54 DGUV Vorschrit 2 – Hintergrundinformation

Fortbildungsmaßnahmen für die Unternehmer sowie einer bedarfsge-

rechten Betreuung auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung. Die

Motivations-, Informations- und Fortbildungsmaßnahmen erzeugen

bei den Unternehmern ein Problembewusstsein für den Arbeitsschutz

und versetzen ihn in die Lage, den individuellen betriebsärztlichen und

sicherheitstechnischen Beratungsbedarf zu identiizieren. 

Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der Motivations- und In-

formationsmaßnahmen gelten die Festlegungen der jeweils zuständi-

gen Unfallversicherungsträger. Um die in der Arbeitswelt vorhandenen

unterschiedlichen Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit be-

rücksichtigen zu können, wurden drei Betreuungsgruppen eingeführt.

Die Unfallversicherungsträger haben auf der Grundlage einer vom

Fachausschuss „Organisation des Arbeitsschutzes“ entwickelten

Handlungshilfe festgelegt, welcher dieser Betreuungsgruppen die 

Unternehmen einer Betriebsart zugeordnet werden. Hieraus wiederum

ergeben sich konkrete Anforderungen an die Umsetzung der Motivati-

ons- und Informationsmaßnahmen sowie an die Zeitintervalle für die

erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen.

Eine weitere Komponente des Unternehmermodells besteht in der be-

darfsorientierten Betreuung im Betrieb. Als Grundlage für die Bedarfs-

ermittlung dient die Gefährdungsbeurteilung. Ergänzend werden bran-

chenspeziische Beratungsanlässe deiniert. Der Arbeitgeber entschei-

det allein über das Ausmaß der externen Betreuung. 

Wenn allerdings besondere Anlässe bestehen, ist der Arbeitgeber dazu

verpflichtet, in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes

Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Als besondere Anlässe, um

Betriebsarzt und Fachkrat für Arbeitssicherheit zu verpflichten, gelten

wiederum die bereits in Abschnitt 4.2 genannten Gründe, wie zum Bei-

spiel die Erforderlichkeit zur Durchführung arbeitsmedizinischer Vor-

sorgeuntersuchungen. Diese Beratungsanlässe, die es erfordern, dass

Betriebsarzt und Fachkrat für Arbeitssicherheit in den Betrieb kom-

men, sind verbindlich vorgegeben.

Information der Beschätigten und Nachweispflicht
Die Beschätigten sind ebenfalls über das gewählte Betreuungsmodell

und die Zuständigkeiten für betriebsärztliche und sicherheitstechni-

sche Fragen zu informieren. Die Betriebe müssen Unterlagen bereit-

halten, die die Teilnahme des Unternehmers an Motivations- und 

Informationsangeboten belegen. Zudem sollten aktuelle Aufzeichnun-

gen über die durchgeführte Gefährdungsbeurteilung, die Inanspruch-

nahme externer bedarfsorientierter Betreuung sowie Berichte von Be-

triebsärzten und Fachkräten für Arbeitssicherheit über ihre geleistete

Arbeit aubewahrt und den Aufsichtsbehörden vorgelegt werden können. 

Wenn der Unternehmer seine Pflichten und Aufgaben im Rahmen der

bedarfsorientierten Betreuung nicht erfüllt, unterliegt sein Betrieb der

Regelbetreuung nach § 2 Abs. 2 oder 3 der Unfallverhütungsvorschrit.

Viel Verantwortung für
den Unternehmer: Er

allein entscheidet über
das Ausmaß der 

externen Betreuung

Wichtige Bestandteile
der alternativen Be-

treuung: Motivations-,
Informations- und Fort-

bildungsmaßnahmen
für den Unternehmer

>> Wichtige Grundlage einer adäquaten 
betriebsärztlichen Vorsorge ist die indi vi -
duelle Gefährdungsbeurteilung. Ich bin
überzeugt, dass die Rolle der betrieblichen
Gefährdungsbeurteilung durch die DGUV
Vorschrit 2 gestärkt wird. <<

Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Stephan Letzel

Präsident der Deutschen Gesellschat für Arbeits -

medizin und Umweltmedizin e.V. (DGAUM)
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Fachkräte für Arbeitssicherheit
nach § 6

(1) ... Sie haben insbesondere ... Sie haben insbesondere

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallver-
hütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und
von sozialen und sanitären Einrichtungen

b) der Beschafung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von
Arbeitsverfahren und Arbeitsstofen

c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln

Betriebsärzte nach § 3

d) arbeitsphysiologischen, arbeits-
psychologischen und sonstigen
ergonomischen sowie arbeits -
hygienischen Fragen, insbeson-
dere des Arbeitsrhythmus, der
Arbeitszeit und der Pausenrege-
lung, der Gestaltung der Arbeits-
plätze, des Arbeitsablaufs und
der Arbeitsumgebung

e) der Organisation der „Ersten Hilfe“
im Betrieb

f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels
sowie der Eingliederung und 
Wiedereingliederung Behinderter
in den Arbeitsprozess

g) der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen,
arbeitsmedizinisch zu beurteilen
und zu beraten sowie die Unter-
suchungsergebnisse zu erfassen
und auszuwerten

d) der Gestaltung der Arbeitsplätze,
des Arbeitsablaufs, der Arbeits -
umgebung und in sonstigen Fra-
gen der Ergonomie

e) der Beurteilung der Arbeits -
bedingungen

2. die Betriebsanlagen und die tech -
 nischen Arbeitsmittel insbeson-
dere vor der Inbetriebnahme und
Arbeitsverfahren insbesondere
vor ihrer Einführung sicherheits-
technisch zu überprüfen

Serviceteil
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3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beob-
achten und im Zusammenhang damit

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festge-
stellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und
die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen
zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchfüh-
rung hinzuwirken

b) auf die Benutzung von Körperschutzmitteln zu achten

c) Ursachen von arbeitsbedingten
Erkrankungen zu untersuchen,
die Untersuchungsergebnisse zu
erfassen und auszuwerten und
dem Arbeitgeber Maßnahmen zur
Verhütung dieser Erkrankungen
vorzuschlagen

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle
im Betrieb Beschätigten den An-
forderungen des Arbeitsschutzes
und der Unfallverhütung entspre-
chend verhalten, insbe  sondere
sie über die Unfall- und Gesund-
heitsgefahren, denen sie bei der
Arbeit ausgesetzt sind, sowie über
die Einrichtungen und Maßnah-
men zur Abwendung dieser Ge-
fahren zu belehren und bei der
Ein satzplanung und Schulung der
Helfer in „Erster Hilfe“ und des
medizinischen Hilfspersonals mit -
zuwirken

(2)Die Betriebsärzte haben auf
Wunsch des Arbeitnehmers die-
sem das Ergebnis arbeitsmedizi-
nischer Untersuchungen mit zu-
teilen; ...

(3)Zu den Aufgaben der Betriebs-
ärzte gehört es nicht, Krankmel-
dungen der Arbeitnehmer auf
ihre Berechtigung zu überprüfen

Generalklausel des § 3:
(1) Die Betriebsärzte haben die Auf-

gabe, den Arbeitgeber beim 
Arbeitsschutz und bei der Unfall-
verhütung in allen Fragen des 
Gesundheitsschutzes zu unter-
stützen. ...

c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu
untersuchen, die Untersuchungs-
ergebnisse zu erfassen und aus-
zuwerten und dem Arbeitgeber
Maßnahmen zur Verhütung die-
ser Arbeitsunfälle vorzuschlagen

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle
im Betrieb Beschätigten den An-
forderungen des Arbeitsschutzes
und der Unfallverhütung entspre-
chend verhalten, insbe  sondere
sie über die Unfall- und Gesund-
heitsgefahren, denen sie bei der
Arbeit ausgesetzt sind, sowie über
die Einrichtungen und Maßnah-
men zur Abwendung dieser Ge-
fahren zu belehren und bei der
Schulung der Sicherheitsbeauf-
tragten mitzuwirken

Generalklausel des § 6:
Die Fachkräte für Arbeitssicherheit
haben die Aufgabe, den Arbeitgeber
beim Arbeitsschutz und bei der 
Unfallverhütung in allen Fragen der
Arbeitssicherheit einschließlich der
menschengerechten Gestaltung der
Arbeit zu unterstützen. ...

Serviceteil

Die Aufgaben von Betriebsarzt und 
Fachkrat für Arbeitssicherheit gemäß ASiG
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Anwendungen der DGUV Vorschrit 2 im Betrieb
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1. Schritt

Information über die Vorschrit 2

• Gesamtbetreuung: Grund- und betriebsspeziische Betreuung
• Zu entscheidende Regelungsinhalte: Auteilung der Leistungen der

Grundbetreuung, Ermittlung und Auteilung der Leistungen der be-
triebsspeziischen Betreuung

9. Schritt

Dokumentation der Maßnahmen und Ergebnisse der Leis-
tungserbringung durch BA und Sifa

• Festlegung der Berichtsform (zum Beispiel strukturiert nach
den Aufgabenfeldern)

8. Schritt 

Information der Beschätigten

7. Schritt

Schritliche Vereinbarung der Betreuungsleistungen

6. Schritt

Konsensbildung über Inhalte, Umfang und Auteilung der Ge-
samtbetreuung zwischen Unternehmer und betrieblicher Inte-
ressenvertretung (Erfüllung der Mitbestimmung)

5. Schritt

Betriebsspeziische Betreuung: Bedarfsermittlung unter Be-
rücksichtigung der aufgeführten Aufgabenfelder sowie Aus-
löse- und Aufwandskriterien (gemäß Anlage 2 und Anhang 4)

1. Prüfung der Relevanz der Aufgabenfelder
• Auslösekriterien mit „ja“ oder „nein“ bewerten
• Überprüfen jedes Aufgabenfeldes (Auslöseschwelle)
• Feststellen der zeitlichen Dauer jedes betriebsspeziischen

Erfordernisses (regelmäßig oder temporär)

2.Festlegen der Leistungen und des Personalaufwandes (an-
hand der Aufwandskriterien, Beratung durch BA und Sifa)

• Ermitteln und Festlegen der betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Leistungen für jedes Aufgabenfeld, bei
dem die Auslöseschwelle überschritten ist.

• Ermitteln und Festlegen des betrieblich erforderlichen Per-
sonalaufwands für BA und Sifa (inhaltlich und zeitlich)

4. Schritt

Grundbetreuung: Ermittlung  der Inhalte, Auteilung auf BA und Sifa

• Ermittlung des Summenwertes der Einsatzzeit gemäß Anlage 2, Ab-
schnitt 2

• Ermittlung der konkreten Leistung pro Aufgabenfeld und Auteilung
auf BA und Sifa  

• Vorschlag beziehungsweise Beratung des Unternehmers durch BA und
Sifa zur Auteilung der Betreuungsleistungen

• Einhaltung der Mindestzeitanteile von BA und Sifa überprüfen
• Information und gegebenenfalls Beratung der betrieblichen Interes-

senvertretung durch BA und Sifa
• Festlegung der Auteilung durch den Unternehmer

3. Schritt

Klärung des „Betriebs“ gemäß Deinition Anhang 1

• Zuordnung des Betriebs zur entsprechenden Betreuungsgruppe  (Klas-
siikation WZ nach Anlage 2, Abschnitt 4)

• Feststellung der Zahl der Beschätigten

2. Schritt  

Entwicklung einer Vorgehensweise zur Anwendung der Vorschrit 2 (Um-
setzung der Schritte 4 – 9)

• Beteiligung der betrieblichen Akteure: Unternehmer, betriebliche Inte-
ressenvertretung, Betriebsarzt, Sifa
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Beispiele zur Zuordnung von Betrieben zu 
Betreuungsgruppen (Quelle: Mustertext DGUV Vorschrit 2)

Gemeinde (öfentlich)

Verwaltung

Krankenhaus

Betriebshof

Museum

Abfallentsorgung

Schwimmbad

84.1

86.10.1

81.29.9

91.02

38.21

93.11

WZ 2008 Kode

Öfentliche Verwaltung

Krankenhäuser (ohne Hochschul -
kliniken, Vorsorge- und Rehabilita -
tionskliniken)

Sonstige Reinigung a.n.g.*

Museen

Abfallbehandlung und -beseitigung

Betrieb von Sportanlagen

Betriebsart

III

II

II

III

II

III

Gruppe

0,5

1,5

1,5

0,5

1,5

0,5

Einsatzzeit BA/Sifa 
(Stunden pro Jahr
und Beschätigtem/r)

400

280

23

30

15

20

Einsatzzeit 
Grundbetreuung
BA und Sifa:

Zahl der 
Beschätigten

200

420

34,5

15

22,5

10

702

Einsatzzeit 
BA+Sifa (Stun -
den pro Jahr)

Reifenhersteller 22.1 Herstellung von Gummiwaren II 1,5 1.200

Einsatzzeit 
Grundbetreuung
BA und Sifa:

1.800

1.800

Reifenhersteller (gewerblich)

WZ 2008 Kode Betriebsart Gruppe Einsatzzeit BA/Sifa 
(Stunden pro Jahr
und Beschätigtem/r)

Zahl der 
Beschätigten

Einsatzzeit 
BA+Sifa (Stun -
den pro Jahr)

*a.n.g. = anderweitig nicht genannt
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Serviceteil

Weitere Informationen und Bezugsquellen

Den Mustertext der DGUV Vorschrit 2  inden Sie auf der Website der

DGUV unter www.dguv.de > Webcode d106697.

Die Fachzeitschrit DGUV Forum hat sich in der Ausgabe 5/2010 aus-

führlich mit der DGUV Vorschrit 2 befasst. Im Online-Archiv der Zeit-

schrit unter www.dguv-forum.de > Archiv können Sie die Artikel nach-

lesen.
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Serviceteil

Hinweis zur Ermittlung des Betreuungsumfangs 

Der in Anhang 1 der DGUV Vorschrit 2 gegebene Hinweis zur Feststel-

lung der Zahl der Versicherten (Beschätigten) bezieht sich ausschließ-

lich auf die Ermittlung der Betriebsgröße für die Wahl des Betreuungs-

modells (Abgrenzung Anlage 1, 2, 3 oder 4 der DGUV Vorschrit 2). Hier-

für sind entsprechend § 6 Arbeitsschutzgesetz Teilzeitbeschätigte 

mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als

20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berück-

sichtigen.

Die Ermittlung des Umfangs der Grundbetreuung sollte in der Konti-

nuität der bisherigen Vorgehensweise geschehen, um dem neuen Kon-

zept der Regelbetreuung zu einer größtmöglichen Akzeptanz in den

Betrieben zu verhelfen. Denn die Implementierung des betriebsspezi-

ischen Teils der Betreuung erfordert schon eine besondere Umstellung

für den Betrieb. Bei der Festsetzung der Einsatzzeiten und der zu er-

bringenden Leistungen in der Grundbetreuung sind die normierten Auf-

gabenfelder in Anlage 2 der Vorschrit maßgebend, das heißt ausge-

hend von der Zahl der Vollarbeiter ist zusätzlich zu unterscheiden nach

kollektiven  und individuellen Leistungen (unterschiedliche Bezugs-

größe). 

Bei der Ermittlung des Umfangs der Leistungen des betriebsspezii-

schen Teils der Betreuung sollte mit Blick auf die normierten Aufga-

benfelder, die weitgehend auf die individuellen Bedürfnisse der Ver-

sicherten bezogen sind, die tatsächliche Zahl der  Versicherten (Be-

schätigten) zu Grunde gelegt werden.





Anlage 7:  Beschluss des Bundesrates (661/06) 

 













Anlage 9:  Reform der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit“ 

 







Anlage 10:  Neues Konzept eröffnet neue Chancen  

 













 

Vollständige Liste der Zuordnung der Betriebsarten zu den Betreuungsgruppen mit den An-
gaben aller Unfallversicherungsträger gemäß Anlage 2 Abschnitt 4 des Mustertextes der 
DGUV Vorschrift 2 in der Fassung vom 22.7.2010. Unfallversicherungsträger veröffentlichen 
in ihren DGUV Vorschrift 2-Fassungen Auszüge der nachfolgenden Liste. 

 
Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

1 A ABSCHNITT A - LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 
FISCHEREI       

64 01.5 Gemischte Landwirtschaft   X   
79 02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag       
80 02.1 Forstwirtschaft  X     
83 02.2 Holzeinschlag X    
103 B ABSCHNITT B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON 

STEINEN UND ERDEN       
104 05 Kohlenbergbau      
105 05.1 Steinkohlenbergbau X     
108 05.2 Braunkohlenbergbau X     
111 06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas      
112 06.1 Gewinnung von Erdöl X     
115 06.2 Gewinnung von Erdgas X     
118 07 Erzbergbau      
119 07.1 Eisenerzbergbau X     
122 07.2 NE-Metallerzbergbau X     
127 08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau      
128 08.1 Gewinnung von Natursteinen, Kies, Sand, Ton und Kao-

lin      
129 08.11 Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, 

Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer X     
131 08.12 Gewinnung von Ton und Kaolin   X   
133 08.9 Sonstiger Bergbau; Gewinnung von Steinen und Erden 

a. n. g. X     
136 08.92 Torfgewinnung   X   
142 09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und 

für die Gewinnung von Steinen und Erden      
143 09.1 Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von 

Erdöl und Erdgas X     
146 09.9 Erbringung von Dienstleistungen für den sonstigen 

Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden X     
149 C ABSCHNITT C – VERARBEITENDES GEWERBE       
150 10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln       
151 10.1 Schlachten und Fleischverarbeitung X     
158 10.2 Fischverarbeitung   X   
161 10.3 Obst- und Gemüseverarbeitung   X   
168 10.4 Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und 

Fetten   X   
173 10.5 Milchverarbeitung       
174 10.51 Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis)   X   
176 10.52 Herstellung von Speiseeis   X   
178 10.6 Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und 

Stärkeerzeugnissen   X   
183 10.7 Herstellung von Back- und Teigwaren   X   
190 10.8 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln      
191 10.81 Herstellung von Zucker   X   
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

193 10.82 Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren)     X 
203 10.89 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g.   X   
205 10.9 Herstellung von Futtermitteln   X   
210 11 Getränkeherstellung       
211 11.0 Getränkeherstellung       
  11.01.1 Herstellung von Spirituosen   X   
  11.01.2 Herstellung von Spirituosen (ohne Brennereien)     X 
214 11.02 Herstellung von Traubenwein     X 
220 11.05 Herstellung von Bier   X   
222 11.06 Herstellung von Malz   X   
224 11.07 Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung 

natürlicher Mineralwässer    X   
  11.08 Herstellung von sonstigen Getränken a. n. g.     X 
226 12 Tabakverarbeitung      
227 12.0 Tabakverarbeitung     X 
230 13 Herstellung von Textilien       
231 13.1 Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei   X   
234 13.2 Weberei   X   
237 13.3 Veredlung von Textilien und Bekleidung   X   
240 13.9 Herstellung von sonstigen Textilwaren     X 
255 14 Herstellung von Bekleidung       
256 14.1 Herstellung von Bekleidung (ohne Pelzbekleidung)     X 
271 14.2 Herstellung von Pelzwaren     X 
274 14.3 Herstellung von Bekleidung aus gewirktem und ge-

stricktem Stoff     X 
279 15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen       
280 15.1 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstel-

lung von Lederbekleidung)       
281 15.11 Herstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung 

und Färben von Fellen   X   
283 15.12 Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbeklei-

dung)     X 
285 15.2 Herstellung von Schuhen     X 
288 16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren 

(ohne Möbel)       
289 16.1 Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke   X   
292 16.2 Herstellung von sonstigen Holz-, Kork-, Flecht- und 

Korbwaren (ohne Möbel)   X   
303 17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus      
304 17.1 Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und 

Pappe   X   
309 17.2 Herstellung von Waren aus Papier, Karton und Pappe   X   
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

320 18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung 
von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern       

321 18.1 Herstellung von Druckerzeugnissen      
322 18.11 Drucken von Zeitungen   X   
324 18.12 Drucken a. n. g.   X   
326 18.13 Druck- und Medienvorstufe     X 
328 18.14 Binden von Druckerzeugnissen u. damit verbundene 

Dienstleistung   X   
330 18.2 Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Daten-

trägern   X   
333 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung       
334 19.1 Kokerei X     
337 19.2 Mineralölverarbeitung   X   
340 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen      
341 20.1 Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemit-

teln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Pri-
märformen und synthetischem Kautschuk in Primärfor-
men   X   

356 20.2 Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzen-
schutz- und Desinfektionsmitteln   X   

359 20.3 Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten   X   
362 20.4 Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Kör-

perpflegemitteln sowie von Duftstoffen   X   
367 20.5 Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen   X   
376 20.6 Herstellung von Chemiefasern   X   
379 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen      
380 21.1 Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen   X   
383 21.2 Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und 

sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen   X   
386 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren       
387 22.1 Herstellung von Gummiwaren   X   
392 22.2 Herstellung von Kunststoffwaren   X   
401 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbei-

tung von Steinen und Erden      
402 23.1 Herstellung von Glas und Glaswaren   X   
413 23.2 Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen 

und Waren   X   
416 23.3 Herstellung von keramischen Baumaterialien   X   
421 23.4 Herstellung von sonstigen Porzellan- und keramischen 

Erzeugnissen   X   
432 23.5 Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips X     
437 23.6 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und 

Gips       
438 23.61 Herstellung von Erzeugnissen aus Kalksandstein für 

den Bau   X   
440 23.62 Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau X     
442 23.63 Herstellung von Frischbeton (Transportbeton) X     
444 23.64 Herstellung von Mörtel und anderem Beton (Trockenbe-

ton) X     
446 23.65 Herstellung von Faserzementwaren X     
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

448 23.69 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, 
Zement und Gips a. n. g. X     

450 23.7 Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natur-
steinen a. n. g.       

  23.71 Industrielle Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen 
und Natursteinen  X     

  23.72 Steinmetzmäßige Bearbeitung von Naturwerkstein   X   
453 23.91 Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf 

Unterlage   X   
456 23.99 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtme-

tallischen Mineralien 
a. n. g. X     

458 24 Metallerzeugung und -bearbeitung       
459 24.1 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen X     
462 24.2 Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrver-

schluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl   X   
467 24.3 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl X     
476 24.4 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen   X   
489 24.5 Gießereien X     
498 25 Herstellung von Metallerzeugnissen       
504 25.2 Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung 

von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen   X   
512 25.4 Herstellung von Waffen und Munition   X   
515 25.5 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanztei-

len, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Er-
zeugnissen   X   

522 25.6 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung; Mecha-
nik a. n. g.       

523 25.61 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung       
  25.61.1 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung (ohne 

Galvanotechnik / elektrochemische Oberflächenbehand-
lung)   X   

  25.61.2 Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung (Galvano-
technik / elektrochemische Oberflächenbehandlung) X     

525 25.62 Mechanik a. n. g.   X   
527 25.7 Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlös-

sern und Beschlägen aus unedlen Metallen   X   
538 25.9 Herstellung von sonstigen Metallwaren   X   
551 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektroni-

schen und optischen Erzeugnissen      
552 26.1 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Lei-

terplatten   X   
558 26.2 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peri-

pheren Geräten   X   
561 26.3 Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Tele-

kommunikationstechnik   X   
564 26.4 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik   X   
567 26.5 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. In-

strumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren   X   
574 26.6 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegerä-

ten und elektromedizinischen Geräten   X   
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

577 26.7 Herstellung von optischen und fotografischen Instru-
menten und Geräten   X   

580 26.8 Herstellung von magnetischen und optischen Datenträ-
gern   X   

583 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen      
584 27.1 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Trans-

formatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -
schalteinrichtungen       

585 27.11 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und 
Transformatoren       

  27.11.1 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Trans-
formatoren 
(größer 5 kVA) X     

  27.11.2 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Trans-
formatoren (bis 5 kVA)   X   

588 27.12 Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -
schalteinrichtungen   X   

589 27.2 Herstellung von Batterien und Akkumulatoren   X   
592 27.3 Herstellung von Kabeln und elektrischem Installations-

material   X   
599 27.4 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten   X   
602 27.5 Herstellung von Haushaltsgeräten   X   
607 27.9 Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen 

und Geräten a. n. g.   X   
610 28 Maschinenbau       
611 28.1 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Ma-

schinen   X   
622 28.2 Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezi-

fischen Maschinen   X   
636 28.3 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschi-

nen   X   
639 28.4 Herstellung von Werkzeugmaschinen   X   
647 28.9 Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte 

Wirtschaftszweige   X   
663 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen       
664 29.1 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren     X 
668 29.2 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern   X   
671 29.3 Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen   X   
676 30 Sonstiger Fahrzeugbau       
677 30.1 Schiff- und Bootsbau X     
682 30.2 Schienenfahrzeugbau       
684 30.20.1 Herstellung von Lokomotiven und anderen Schienen-

fahrzeugen X     
685 30.20.2 Herstellung von Eisenbahninfrastruktur   X   
686 30.3 Luft- und Raumfahrzeugbau   X   
692 30.9 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g.   X   
699 31 Herstellung von Möbeln       
700 31.0 Herstellung von Möbeln    X   
706 31.03 Herstellung von Matratzen   X   
708 31.09 Herstellung von sonstigen Möbeln   X   
711 32 Herstellung von sonstigen Waren       
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

712 32.1 Herstellung von Münzen, Schmuck und ähnlichen Er-
zeugnissen   X   

719 32.2 Herstellung von Musikinstrumenten   X   
722 32.3 Herstellung von Sportgeräten   X   
725 32.4 Herstellung von Spielwaren   X   
728 32.5 Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen 

Apparaten und Materialien   X   
733 32.9 Herstellung von Erzeugnissen a. n. g.   X   
738 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüs-

tungen       
739 33.1 Reparatur von Metallerzeugnissen, Maschinen und Aus-

rüstungen   X   
756 33.2 Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g.   X   
759 D ABSCHNITT D – ENERGIEVERSORGUNG        
760 35 Energieversorgung       
761 35.1 Elektrizitätsversorgung   X   
772 35.2 Gasversorgung   X   
781 35.3 Wärme- und Kälteversorgung   X   
784 E ABSCHNITT E – WASSER VERSORGUNG; ABWASSER- 

UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON 
UMWELTVERSCHMUTZUNGEN        

785 36 Wasserversorgung   X   
791 37 Abwasserentsorgung   X   
796 38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; 

Rückgewinnung      
797 38.1 Sammlung von Abfällen   X   
802 38.21 Abfallbehandlung und -beseitigung    X   
805 38.22 Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle X     
807 38.3 Rückgewinnung   X   
812 39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige 

Entsorgung   X   
816 F ABSCHNITT F - BAUGEWERBE       
817 41 Hochbau       
818 41.1 Erschließung von Grundstücken; Bauträger   X   
823 41.2 Bau von Gebäuden X     
827 42 Tiefbau      
828 42.1 Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken      
829 42.11 Bau von Straßen   X   
831 42.12 Bau von Bahnverkehrsstrecken X     
833 42.13 Brücken- und Tunnelbau X     
835 42.2 Leitungstiefbau und Kläranlagenbau       
836 42.21 Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau   X   
838 42.22 Kabelnetzleitungstiefbau X     
840 42.9 Sonstiger Tiefbau   X   
845 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und 

sonstiges Ausbaugewerbe       
846 43.1 Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten  X     
853 43.2 Bauinstallation       
854 43.21 Elektroinstallation   X   
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

856 43.22 Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimain-
stallation   X   

  43.29 Sonstige Bauinstallation; Elektrotechnische Großinstal-
lation X     

861 43.3 Sonstiger Ausbau   X   
881 G ABSCHNITT G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND 

REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN       
882 45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Repa-

ratur von Kraftfahrzeugen       
883 45.1 Handel mit Kraftwagen     X 
888 45.2 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen   X   
894 45.3 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör     X 
899 45.4 Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; 

Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern   X   
902 46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)       
903 46.1 Handelsvermittlung    X 
942 46.18.6 Handelsvermittlung von Karton, Papier und Pappe, 

Schreibwaren, Bürobedarf, Geschenk- und Werbearti-
keln, Verpackungsmitteln und Tapeten     X 

943 46.18.7 Handelsvermittlung von Büchern, Zeitschriften, Zeitun-
gen, Musikalien und sonstigen Druckerzeugnissen     X 

947 46.2 Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und 
lebenden Tieren     X 

956 46.3 Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Geträn-
ken und Tabakwaren   X 

978 46.4 Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern   X 
985 46.43.1 Großhandel mit Foto und optischen Erzeugnissen     X 
1004 46.49.4 Großhandel mit Karton, Papier, Pappe, Schreibwaren, 

Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen     X 
1006 46.5 Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommu-

nikationstechnik     X 
1011 46.6 Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen 

und Zubehör     X 
1028 46.7 Sonstiger Großhandel      
1029 46.71 Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralöler-

zeugnissen     X 
1032 46.72 Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug     X 
1035 46.73 Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und 

Sanitärkeramik     X 
1044 46.74 Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bau-

zwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und 
Heizung     X 

1048 46.75 Großhandel mit chemischen Erzeugnissen     X 
1050 46.76 Großhandel mit sonstigen Halbwaren      X 
1052 46.77 Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen   X   
1054 46.9 Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt     X 
1059 47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)     
1060 47.1 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufs-

räumen)     X 
1067 47.2 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Geträn-

ken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen)     X 
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

1082 47.3 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen)     X 
1086 47.4 Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kom-

munikationstechnik (in Verkaufsräumen)     X 
1093 47.5 Einzelhandel mit sonstige n Haushaltsgeräten, Textilien, 

Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräu-
men)     X 

1108 47.6 Einzelhandel mit Verlag sprodukten, Sportausrüstungen 
und Spielwaren (in Verkaufsräumen)     X 

1121 47.7 Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen)     X 
1127 47.73 Apotheken     X 
1147 47.8 Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten     X 
1154 47.9 Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufs-

ständen oder auf Märkten     X 
1161 H ABSCHNITT H – VERKEHR UND LAGEREI       
1162 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen       
1163 49.1 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr     X 
1166 49.2 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr    X   
1169 49.3 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr     X 
1178 49.4 Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstranspor-

te   X   
1183 49.5 Transport in Rohrfernleitungen   X   
1186 50 Schifffahrt      
1187 50.1 Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt   X   
1190 50.2 Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt   X   
1193 50.3 Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt   X   
1196 50.4 Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt   X   
1199 51 Luftfahrt      
1200 51.1 Personenbeförderung in der Luftfahrt     X 
1203 51.2 Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport     X 
1208 52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistun-

gen für den Verkehr       
1209 52.1 Lagerei   X   
1212 52.2 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Ver-

kehr   X   
1215 52.21.2 Betrieb von Verkehrswegen für Straßenfahrzeuge   X   
1221 52.22.1 Betrieb von Wasserstraßen   X   
1222 52.22.2 Betrieb von Häfen   X   
1225 52.23 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luft-

fahrt   X   
1234 53 Post-, Kurier- und Expressdienste      
1235 53.1 Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern   X   
1238 53.2 Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste   X   
1241 I ABSCHNITT I – GASTGEWERBE       
1242 55 Beherbergung       
1243 55.1 Hotels, Gasthöfe und Pensionen   X   
1249 55.2 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten     X 
1255 55.3 Campingplätze     X 
1262 56 Gastronomie       
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

1263 56.1 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissa-
lons u. Ä.     X 

1270 56.2 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienst-
leistungen     X 

1282 J ABSCHNITT J – INFORMATION UND KOMMUNIKATION       
1283 58 Verlagswesen      
1284 58.1 Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Ver-

lagswesen (ohne Software)     X 
1289 58.13 Verlegen von Zeitungen     X 
1295 58.2 Verlegen von Software     X 
1300 59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fern-

sehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von 
Musik      

1301 59.1 Herstellung von Filmen und Fernsehprogrammen, deren 
Verleih und Vertrieb; Kinos     X 

1310 59.2 Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; Verle-
gen von bespielten Tonträgern und Musikalien     X 

1315 60 Rundfunkveranstalter      
1316 60.1 Hörfunkveranstalter     X 
1319 60.2 Fernsehveranstalter     X 
1322 61 Telekommunikation      
1323 61.1 Leitungsgebundene Telekommunikation  X  
1326 61.2 Drahtlose Telekommunikation  X  
1329 61.3 Satellitentelekommunikation  X  
1332 61.9 Sonstige Telekommunikation  X  
1336 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstech-

nologie     X 
1347 63 Informationsdienstleistungen       
1348 63.1 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tä-

tigkeiten; Webportale     X 
1353 63.9 Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen     X 
1358 K ABSCHNITT K – ERBRIN GUNG VON FINANZ- UND 

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN       
1359 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen      
1360 64.1 Zentralbanken und Kreditinstitute     X 
1370 64.2 Beteiligungsgesellschaften     X 
1373 64.3 Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzin-

stitutionen     X 
1376 64.9 Sonstige Finanzierungsinstitutionen     X 
1385 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensions-

kassen (ohne Sozialversicherung)      
1386 65.1 Versicherungen     X 
1390 65.12.1 Krankenversicherungen (Betriebskrankenkassen)     X 
1392 65.2 Rückversicherungen     X 
1395 65.3 Pensionskassen und Pensionsfonds     X 
1398 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbun-

dene Tätigkeiten      
1399 66.1 Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten   X 
1406 66.2 Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen 

verbundene Tätigkeiten   X 



DGUV Vorschrift 2  

 

 10

Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

1413 66.3 Fondsmanagement   X 
1416 L ABSCHNITT L – GRUNDSTÜCKS- UND 

WOHNUNGSWESEN       
1417 68 Grundstücks- und Wohnungswesen      
1418 68.1 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden 

und Wohnungen   X 
1422 68.2 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten 

Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen   X 
1426 68.3 Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäu-

den und Wohnungen für Dritte   X 
1433 M ABSCHNITT M – ERBRINGUNG VON 

FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND 
TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN      

1434 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung     
1435 69.1 Rechtsberatung   X 
1442 69.2 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung   X 
1448 70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrie-

ben; Unternehmensberatung      
1449 70.1 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrie-

ben     X 
1453 70.2 Public-Relations- und Unternehmensberatung     X 
1458 71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikali-

sche und chemische Untersuchung      
1459 71.1 Architektur- und Ingenieurbüros     X 
1470 71.2 Technische, physikalische und chemische Untersu-

chung     X 
1473 72 Forschung und Entwicklung       
1474 72.1 Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingeni-

eur-, Agrarwissenschaften und Medizin   X   
1477 72.19 Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, 

Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin   X   
1479 72.2 Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich 
Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften     X 

1482 73 Werbung und Marktforschung      
1483 73.1 Werbung   X 
1488 73.2 Markt- und Meinungsforschung   X 
1491 74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und techni-

sche Tätigkeiten       
1492 74.1 Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design     X 
1497 74.2 Fotografie und Fotolabors     X 
1501 74.3 Übersetzen und Dolmetschen     X 
1505 74.9 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und techni-

sche Tätigkeiten a. n. g.     X 
1508 75 Veterinärwesen     X 
1513 N ABSCHNITT N – ERBRIN GUNG VON SONSTIGEN 

WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN        
1514 77 Vermietung von beweglichen Sachen      
1515 77.1 Vermietung von Kraftwagen     X 
1520 77.2 Vermietung von Gebrauchsgütern     X 
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

1527 77.3 Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen be-
weglichen Sachen     X 

1540 77.4 Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermö-
gensgegenständen (ohne Copyrights)     X 

1543 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften       
1544 78.1 Vermittlung von Arbeitskräften   X   
1547 78.2 Befristete Überlassung von Arbeitskräften (gewerblich)   X  
1550 78.3 Befristete Überlassung von Arbeitskräften (kaufm.-

verw.)   X 
1553 79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger 

Reservierungsdienstleistungen    
1554 79.1 Reisebüros und Reiseveranstalter   X 
1559 79.9 Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen   X 
1562 80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien    
1563 80.1 Private Wach- und Sicherheitsdienste   X 
1566 80.2 Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und 

Alarmsystemen   X 
1569 80.3 Detekteien   X 
1572 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau     
1573 81.1 Hausmeisterdienste     X 
1576 81.21 Allgemeine Gebäudereinigung     X 
1583 81.29.1 Reinigung von Verkehrsmitteln   X   
1584 81.29.2 Desinfektion und Schädlingsbekämpfung   X   
1585 81.29.9 Sonstige Reinigung a. n. g.   X   
1590 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für 

Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.      
1591 82.1 Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops     X 
1596 82.2 Call Center     X 
1599 82.3 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter     X 
1602 82.9 Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen 

für Unternehmen und Privatpersonen      
1603 82.91 Inkassobüros und Auskunfteien     X 
1606 82.92 Abfüllen und Verpacken   X   
1608 82.99 Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen 

für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.     X 
1611 O ABSCHNITT O – ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, 

VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG       
1612 84 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversiche-

rung       
1613 84.1 Öffentliche Verwaltung     X 
1620 84.2 Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspfle-

ge, öffentliche Sicherheit und Ordnung   X   
1631 84.3 Sozialversicherung     X 
1634 P ABSCHNITT P – ERZIEHUNG UND UNTERRICHT       
1635 85 Erziehung und Unterricht      
1636 85.1 Kindergärten und Vorschulen     X 
1640 85.2 Grundschulen     X 
1643 85.3 Weiterführende Schulen     X 
1645 85.31.1 Allgemein bildende weiterführende Schulen Sekundar-

bereich I     X 
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

1646 85.31.2 Allgemein bildende weiterführende Schulen Sekundar-
bereich II     X 

1647 85.32 Berufsbildende weiterführende Schulen     X 
1649 85.4 Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht     X 
1657 85.5 Sonstiger Unterricht     X 
1668 85.6 Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht     X 
1671 Q ABSCHNITT Q – GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN       
1672 86 Gesundheitswesen       
1673 86.1 Krankenhäuser       
1675 86.10.1 Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und 

Rehabilitationskliniken)   X   
1676 86.10.2 Hochschulkliniken   X   
1677 86.10.3 Vorsorge- und Rehabilitationskliniken     X 
1678 86.2 Arzt- und Zahnarztpraxen     X 
1679 86.21 Arztpraxen für Allgemeinmedizin     X 
1681 86.22 Facharztpraxen     X 
1683 86.23 Zahnarztpraxen     X 
1685 86.9 Gesundheitswesen a. n. g.     X 
1691 87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)    
1692 87.1 Pflegeheime     X 
1695 87.2 Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreu-

ung, Suchtbekämpfung u. Ä.      X 
1698 87.3 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime     X 
1701 87.9 Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)     X 
1704 88 Sozialwesen (ohne Heime)       
1705 88.1 Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter      
1707 88.10.1 Ambulante soziale Dienste     X 
1708 88.10.2 Sonstige soziale Betreuung älterer Menschen und Be-

hinderter   X   
1709 88.9 Sonstiges Sozialwesen (ohne Heime)     X 
1710 88.91 Tagesbetreuung von Kindern     X 
1712 88.99 Sonstiges Sozialwesen a. n. g.     X 
1714 R ABSCHNITT R – KUNS T, UNTERHALTUNG UND 

ERHOLUNG       
1715 90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten       
1716 90.0 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten      
1717 90.01 Darstellende Kunst     X 
1722 90.02 Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende 

Kunst   X   
1724 90.03 Künstlerisches und Schriftstellerisches Schaffen (Jour-

nalisten, Pressefotografen)     X 
1730 90.04 Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen   X   
1734 91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologi-

sche Gärten       
1735 91.0 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologi-

sche Gärten       
1736 91.01 Bibliotheken und Archive      X 
1738 91.02 Museen     X 
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Lfd. 
Nr. 

WZ 
2008 
Kode 

WZ 2008 - Bezeichnung 
(a.n.g. = anderweitig nicht genannt) 

Grup-
pe I 
2,5 h 

Grup-
pe II 
1,5 h 

Grup-
pe III
0,5 h 

1740 91.03 Betrieb von historischen Stätten und Gebäuden und 
ähnlichen Attraktionen     X 

1742 91.04 Botanische und zoologische Gärten sowie Naturparks   X   
1744 92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen     X 
1750 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unter-

haltung und der Erholung    
1751 93.1 Erbringung von Dienstleistungen des Sports      X 
1752 93.11 Betrieb von Sportanlagen     X 
1760 93.2 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Unter-

haltung und der Erholung    
1761 93.21 Vergnügungs- und Themenparks     X 
1763 93.29 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und 

der Erholung a. n. g.   X   
1765 S ABSCHNITT S – ERBRINGUNG VON SONSTIGEN 

DIENSTLEISTUNGEN       
1766 94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige 

religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport)      
1767 94.1 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisa-

tionen     X 
1772 94.2 Arbeitnehmervereinigungen     X 
1775 94.9 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie 

sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen 
a. n. g.     X 

1780 94.99 Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen 
a. n. g.     X 

1786 95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und 
Gebrauchsgütern       

1787 95.1 Reparatur von Datenverarbeitungs- und Telekommuni-
kationsgeräten   X   

1792 95.2 Reparatur von Gebrauchsgütern       
1793 95.21 Reparatur von Geräten der Unterhaltungselektronik   X   
1795 95.22 Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten und Gar-

tengeräten   X   
1797 95.23 Reparatur von Schuhen und Lederwaren     X 
1801 95.25 Reparatur von Uhren und Schmuck     X 
1805 96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen 

Dienstleistungen       
1806 96.0 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen 

Dienstleistungen      
1807 96.01 Wäscherei und chemische Reinigung     X 
1809 96.02 Frisör- und Kosmetiksalons     X 
1812 96.03 Bestattungswesen     X 
1815 96.04 Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.     X 
1817 96.09 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.     X 
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UNIVERSITÄTSSTADT TÜBINGEN VERWALTUNGSGLIEDERUNGSPLAN 

1 
Allgemeine Verwaltung 

 

2 
Finanz- und  

Vermögensverwaltung 

3 
Recht, Sicherheit und 
Ordnungsverwaltung 

4 
Schul-, Sport- und Kul-

turverwaltung 

5 
Sozial- und Gesund- 

heitsverwaltung 

6 
Bauverwaltung 

7 
Verwaltung für öffent- 
liche Einrichtungen 

8 
Verwaltung für Wirt- 
schaft und Verkehr 

00 Stabsstelle des 
 Oberbürgermei- 

 sters 
 

001 Öffentlichkeits-
arbeit 

002 Gleichstellung 
und Integration 

003 Umwelt- und  
Klimasschutz 

004 Wirtschaftförde-
rung (WIT) 

 

015 Bürgerschaftli-

 ches Engage-
 ment, Familie, 

 Senioren und 
 Menschen mit 

 Behinderung 
 

030 Rechtsabteilung 
 
1 Fachbereich In-
terne Dienste 

 
10 Fachabteilung 
 Kommunales 

 11 Fachabteilung 
 Personal und 
 Organisation 

 12 Fachabteilung 
 Informations- 

  technik 
 

Geschäfts- und Ver-

waltungsstellen 
 
 107  Geschäftsstelle 

   Lustnau 
108  Geschäftsstelle 
   Derendingen 

 1002 Weilheim 
1003 Kilchberg 
1004 Bühl 
1005 Hirschau 
1006 Unterjesingen 

 1007 Hagelloch 
1008 Bebenhausen 
1009 Pfrondorf 

 
14 Rechnungs- 
     prüfungsamt 

2 Fachbereich Fi-
nanzen 
 
20 Fachabteilung 
 Haushalt- und 
 Beteiligungen 
21 Fachabteilung 
 Stadtkasse 
22 Fachabteilung 

   Steuern 
 
100 

3 Fachbereich Bür-
gerdienste 

 
31 Fachabteilung 
 Straßenverkehr 
32 Fachabteilung 
 Ordnung und 
 Gewerbe 
33 Fachabteilung 
 Bürgeramt 

       330 Bürgeramt 
       331 Ausländer-

 angelegen-
 heiten 

34 Fachabteilung   
Standesamt 

35 Fachabteilung 
Feuerwehr 

4 Fachbereich Kultur 
 
41 Fachabteilung 
 Stadtbücherei 
42 Stiftung Kunst
 halle 
43 Fachabteilung 
 Stadtarchiv 
44 Fachabteilung 
 Stadtmuseum 
 

 

5 Fachbereich Fami- 
   lie, Schule, Sport  

   und Soziales 
 
51 Fachabteilung  

  Soziale Ange- 
  bote der Stadt  
  Tübingen  

52 Fachabteilung 
  Jugendarbeit 
     53 Fachabteilung 

 Kindertagesbe- 
  treuung  

54 Fachabteilung  
  Schule und  
  Sport 

 
 

57 Altenhilfe  

Tübingen gGmbH 
 
571 Alten- und 
 Pflegeheim 
572 Sozialstation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Fachbereich Bauen 
    und Vermessen 
 

 63 Service-Center 
  Bauen 

 68 Fachabteilung 
  Vermessung 

 69 Fachabteilung 
  Geoinformation 
  und EDV 

 
7 Planen Entwickeln 

   Liegenschaften 
 
71 Fachabteilung 
 Stadtplanung 
72 Fachabteilung 
 Projektentwick-
 lung 
73 Fachabteilung 
 Liegenschaften 

 74 Fachabteilung 
  Verkehrsplanung 
 
8 Fachbereich Hoch- 

   bau und Gebäude- 
   wirtschaft 
 

 81 Fachabteilung 
 Hochbau 

 82 Fachabteilung 
 Gebäudewirt-
 schaft 

 
9 Fachbereich Tief- 

   bau 
 
91 Fachabteilung 
 Strassen und 
 Grün 

 92 Fachabteilung 
 Wasserwirt-
 schaft 

KST  
Eigenbetrieb Kom-

munale Servicebe-
triebe Tübingen 

 
 
 

 
 





Anlage 14: Zuordnung der Organisationseinheiten zu den Betreuungsgruppen1 

 

 Zahl der Beschäftigten 

Betreuungs-
gruppe Organisationseinheit 

 
WZ 2008 
Kode 
 

WZ 2008 Bezeichnung Stellen lt. 
Stellenplan  

unbesetzte 
Stellen 

 
besetzte 
Stellen 
 

 
Gruppe I 
(Hohe 
Gefährdung) 

keine Organisationseinheit 
der Universitätsstadt 
Tübingen ist dieser Gruppe 
zugehörig 
 

 
 

  
-- 

 
-- 

 
-- 

Summe     -- -- -- 
 
Gruppe II 
(Mittlere 
Gefährdung) 

Müllabfuhr 38.21 Abfallbehandlung- und 
beseitigung  19 1,5 17,5 

Straßenreinigung 38.21 Abfallbehandlung- und 
beseitigung  11 2,5 8,5 

 
Kläranlage 37 Abwasserentsorgung  16,42 2,42 14 

Fuhrpark 45.2 Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftwagen  4 0 4 

Straßenbau/ 
Straßenunterhaltung 42.11 Bau von Straßen  50 5,8 44,2 

Feuerwehr 84.2 Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung  

 
11,12 

 
0 

 
11,12 
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Vermessung 41.1 Erschließung von 
Grundstücken  

27 3,9 23,1 

Bauhöfe 
 81 Gebäudebetreuung  8 2,81 5,19 

 Abwasserkanäle 
 42.9 Sonstiger Tiefbau  -- -- -- 

Summe    146,54 18,93 127,61 
 
Gruppe III 
(Geringe 
Gefährdung) 
 

Sportanlagen 
 93.11 Betrieb von Sportanlagen  7,63 0,61 7,02 

Museen, Ausstellungen 
 91.02 Museen, Ausstellungen 2,16 0,04 2,12 

Verwaltung 
 84.1 Öffentliche Verwaltung 999,81 94,05 905,76 

Summe    1009,6 94,7 914,9 
 
Summe Gruppen I - III 

  
1156,14 

 
113,63 

 
1042,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 15: Aufgaben in der Grundbetreuung gemäß Anlage 2 Nr. 2   
  der DGUV Vorschrift 2 
 
�

�
Aufteilung der Aufgaben der Grundbetreuung  Stunden 

Gesamt  
Betriebs -
arzt 

Fachkraft 
für Arbeits-
sicherheit 

1 Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Beurteilung der Arbeitsbedingungen)  
1.1 Unterstützung bei der Implementierung eines 
Gesamtkonzeptes zur Gefährdungsbeurteilung 

  XX 

1.2 Unterstützung bei der Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung 

 X XX 

1.3 Beobachtung der gelebten Praxis und 
Auswertung der Gefährdungsbeurteilung 

 X XX 

2 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arb eitsgestaltung – 
Verhältnisprävention  
2.1 Eigeninitiatives Handeln zur 
Verhältnisprävention an bestehenden 
Arbeitssystemen 

  X 

2.2 Eigeninitiatives Handeln zur 
Verhältnisprävention bei Veränderung der 
Arbeitsbedingungen 

  X 

3 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arb eitsgestaltung - 
Verhaltensprävention  
3.1 Unterstützung bei Unterweisungen, 
Betriebsanweisungen, 
Qualifizierungsmaßnahmen 

 X X 

3.2 Motivieren zum sicherheits- und 
gesundheitsgerechten Verhalten 

  X 

3.3 Information und Aufklärung  X X 
3.4 Kollektive arbeitsmedizinische Beratung der 
Beschäftigten 

 XX  

4 Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und Integration in die  
Führungstätigkeit  
4.1 Integration des Arbeitsschutzes in die 
Aufbauorganisation 

   

4.2 Integration des Arbeitsschutzes in die 
Unternehmensführung 

   

4.3 Beratung zu erforderlichen Ressourcen zur 
Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen 

 X X 

4.4 Kommunikation und Information sichern    
4.5 Berücksichtung der Arbeitsschutzbelange in 
betrieblichen Prozessen 

 X X 

4.6 Betriebliche arbeitsschutzspezifische 
Prozesse organisieren 

 X X 

4.7 Ständige Verbesserung sicherstellen  X XX 
5 Untersuchung nach Ereignissen  
5.1 Untersuchungen von Ereignissen, 
Ursachenanalysen und deren Auswertungen 

  XX 

5.2 Ermitteln von Unfallschwerpunkten sowie 
Schwerpunkten arbeitsbedingter Erkrankungen 

  XX 

5.3 Verbesserungsvorschläge   XX 
6 Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, betrieblichen 
Interessenvertretungen, Beschäftigten 
6.1 Beratung zu Rechtsgrundlagen, Stand der 
Technik und Arbeitsmedizin, wissenschaftlichen 
Erkenntnissen 

 X X 

    



6.2 Beantwortung von Anfragen XX XX 
6.3 Verbreitung der Information im Unternehmen, 
einschließlich Teambesprechungen 

   

6.4 Externe Beratung zu speziellen Problemen 
des Arbeitsschutzes organisieren 

  X 

7 Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von Mel depflichten  
7.1 Unterstützung bei der Erstellung von 
Dokumentationen 

 X X 

7.2 Unterstützung bei der Erfüllung von 
Meldepflichten gegenüber den zuständigen 
Behörden und Unfallversicherungsträgern 

 X 
 

X 
 

7.3 Dokumentation von Vorschlägen an den 
Arbeitgeber einschließlich Angabe des jeweiligen 
Umsetzungsstandes 

 X XX 

7.4 Dokumentation zur eigenen Tätigkeit und zur 
Inanspruchnahme der Einsatzzeiten  

 XX XX 

8 Mitwirken in betrieblichen Besprechungen  
8.1 Direkte persönliche Beratung von 
Arbeitgebern 

 XX XX 

8.2 Teilnahme an Dienstgesprächen des 
Arbeitgebers mit seinen Führungskräften 

 X X 

8.3 Teilnahme an Besprechungen der 
betrieblichen Beauftragten entsprechend §§ 9, 10 
und 11 Arbeitssicherheitsgesetz 

 XX 
 

XX 
 

8.4 Teilnahme an sonstigen Besprechungen, 
einschließlich Betriebsversammlung 

 X X 

8.5 Nutzung eines ständigen Kontaktes mit 
Führungskräften 

 X X 

8.6 Sitzung des Arbeitsschutzausschusses  X X 
9 Selbstorganisation  
9.1 Ständige Fortbildung organisieren 
(Aktualisierung und Erweiterung) 

  X 

9.2 Wissensmanagement entwickeln und nutzen   X 
9.3 Erfassen und Aufarbeiten von Hinweisen der 
Beschäftigten 

 X XX 

9.4 Erfahrungsaustausch insbesondere mit den 
Unfallversicherungsträgern und den zuständigen 
Behörden nutzen 

  X 

�

 
X = Aufgabe 
 
XX = Intensive Aufgabe  
�


